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1. Einleitung 

Im Zentrum der Agrarpolitik 2014 – 2017 (im Folgenden AP 14-17) steht die effiziente Nutzung 

der Ressourcen und die Förderung des nachhaltigen Konsums. Mit einer langfristigen Strategie 

wird die sichere, wettbewerbsfähige und nachhaltige Nahrungsmittelproduktion gefördert. Auch 

die Verbesserung der gemeinwirtschaftlichen Leistung der Landwirtschaft rückt in den Fokus. Die 

Direktzahlungen sind ein zentrales Element der Agrarpolitik und wurden auf die Ziele der Bun-

desverfassung ausgerichtet:  

Die Nahrungsmittelproduktion- und Versorgung soll dank Versorgungssicherheitsbeiträgen sicher 

und wettbewerbsfähig gewährleistet werden. Mit den Ressourceneffizienzbeiträgen wird die 

nachhaltige Nutzung der Ressourcen gefördert. Zusätzlich sollen mit den neuen Kulturlandschafts- 

und Landschaftsqualitätsbeiträgen die Vitalität und Attraktivität des ländlichen Raums gestärkt 

werden. Zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt, werden die Biodiversitätsbeiträge einge-

führt. Auch die Innovation und das Unternehmertum in der Land- und Ernährungswirtschaft wird 

gezielt gestärkt. Erreicht wird dies durch minimierte wettbewerbsbehindernde Bestimmungen. 

Mit der AP 14-17 hat der Bund die Direktzahlungen auf eine neue Basis gestellt. Die Direktzahlun-

gen werden seit 2014, mit der Ausnahme von BTS- und RAUS Beiträgen, ausschliesslich pro Flä-

cheneinheit ausgerichtet.  

Die für 2014 bis 2017 definierte Agrarpolitik wird ohne Änderungen in der Periode 2018 – 2021 

weitergeführt. Mit der Gesamtschau zur mittelfristigen Weiterentwicklung der Agrarpolitik des 

Bundes vom 1. November 2017 sowie der Vernehmlassungsunterlage vom 14. November 2018 

zeichnen sich für die AP 22+ neue Stossrichtungen ab.  

2. Ausgangslage 

Das Amt für Landwirtschaft des Kanton Solothurn, verantwortlich für die Umsetzung der Agrar-

politik auf kantonaler Ebene, analysiert mit dem vorliegenden Bericht die Auswirkungen der  

AP 14-17 auf die Landwirtschaft im Kanton Solothurn. Dabei soll sowohl die ökonomische, als auch 

die ökologische und soziale Veränderung bei den Betrieben aufgezeigt werden. Zusätzlich werden 

die Auswirkungen auf den Agrarvollzug aufgezeigt. Die umfassende Analyse soll im Hinblick auf 

die AP 22+ aufzeigen wie die aktuelle Agrarpolitik greift und wo deren Stärken und Schwächen 

liegen. 

Die mit der AP 14-17 angestrebten Zielsetzungen bei der Verteilung der Direktzahlungen konnten 

laut Bund mehrheitlich erreicht werden. Für den einzelnen Betrieb veränderten sich die Direkt-

zahlungen aus unterschiedlichen und sehr vielfältigen Gründen, bei den meisten Betrieben aber 

aufgrund struktureller Veränderungen. Die agrarpolitischen Ziele des Bundes konnten auch bei 

der Entwicklung des Arbeitseinkommens, die Nahrungsmittelproduktion (Bruttoproduktion in Ka-

lorien) und Flächenziele in den Bereichen Biodiversität und Vernetzung erreicht werden. Gleich-

zeitig räumt der Bund aber grosse Ziellücken in der Bereichen Umwelt und Ökonomie ein.  

Ausgehend davon ist die AP 14-17 im Jahr 2018 ohne grundlegende Veränderungen der Massnah-

men in den Zahlungsrahmen 2018 – 2021 überführt worden. Auch die Ziele für die AP 14-17 wur-

den als Etappenziele für 2021 übernommen. Neben der Einführung von neuen Ressourceneffi-

zienzprogrammen und der Anpassung der Biodiversitätsbeiträge wird im Zahlungsrahmen 2018 – 

2021 auch die administrative Vereinfachung angestrebt. 
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3. Resultate 

3.1. Direktzahlungen 

Ausgewertet wurden alle Betriebe die im Kanton Solothurn Direktzahlungen erhalten.  

Um Direktzahlungen zu erhalten müssen der Betrieb und die Bewirtschafter/Innen diverse Anfor-

derungen erfüllen. Neben Rechtsform, Ausbildung und dem zivilrechtlichen Wohnsitz sind Krite-

rien wie minimaler Arbeitsbedarf (Mindestbetriebsgrösse 0.2 SAK) und Alter der betriebsleitenden 

Person ausschlaggebend. Direktzahlungen werden bis zum 65. Lebensjahr ausgerichtet, sofern die 

Ausbildungsanforderungen erfüllt sind. Zusätzlich sind mit dem «ökologischen Leistungsnach-

weis» (ÖLN) Auflagen definiert, beispielsweise die ausgeglichene Düngerbilanz, hinreichend Bio-

diversitätsförderflächen, eine geregelte Fruchtfolge, geeigneter Bodenschutz, die gezielte An-

wendung von Pflanzenschutzmitteln oder die tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere. 

Die Direktzahlungen werden gemäss Art. 104 der Bundesverfassung nach dem in Abbildung 1 er-

sichtlichen Konzept ausgerichtet. Die fünf Beitragsarten und die Übergangsbeiträge entsprechen 

jede für sich einem agrarpolitisches Element. Die Übergangsbeiträge sichern die sozialverträgliche 

Umsetzung der Agrarpolitik 2014 bis 2017. Diese wurden aus den Beiträgen vor der AP 14-17 er-

mittelt und werden jährlich gekürzt. 

Übers icht Direktzahlungsarten AP 14 - 17 

 

Abbildung 1: Die Direktzahlungsarten der AP 14-17 in der Übersicht (Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)) 

Bis 2013 setzten sich die Direktzahlungen aus den Bereichen Allgemein, Ökologie, Ethologie und 

den Sömmerungsbeiträgen zusammen (Abbildung 2). Unter Allgemein wurden Beiträge für Flä-

chen und Tiere sowie Hang- und Steillagenbeiträge ausbezahlt. Sie machten rund 2/3 der Direkt-

zahlungen aus. Die ökologischen Direktzahlungen bestanden aus Beiträgen für den ökologischen 

Ausgleich, den biologischen Landbau, die extensive Produktion von Getreide und Raps und Bei-

träge nach Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV). Rund 13% der Direktzahlungen wurden für den öko-

logischen Ausgleich bezahlt. Die Ethobeiträge umfassen Beiträge für die besonders tierfreundliche 

Haltung von landwirtschaftlichen Nutztieren und betrugen rund 8% der Direkt-zahlungen. Zu den 

Sömmerungsbetrieben floss rund 1% der Direktzahlungen und die Kürzungen betrugen im Schnitt 

0.7%. 
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Übers icht Direktzahlungen 2010 bis  2013 im Durchschnitt 

 
Abbildung 2: Die durchschnittlichen Direktzahlungen von 2010 bis 2013 aufgeteilt nach den Bereichen  

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Ab 2014 wurden die Direktzahlungen neu verteilt. Durchschnittlich erhielten die Solothurner Be-

triebe in den Jahren 2014 – 2018 rund CHF 2 Mio. weniger als in den Jahren 2010 – 2013. Mit 42.4% 

der grösste Anteil machen die Versorgungssicherheitsbeiträge aus (Abbildung 3). Diese setzten 

sich aus dem Basisbeitrag, dem Beitrag zur Produktionserschwernis und dem Förderbeitrag für 

offene Ackerfläche und Dauerkulturen zusammen. Durchschnittlich wurden Beiträge in der Höhe 

von CHF 32’107’064.30 für die Versorgungssicherheit bezahlt. Die Biodiversitätsbeiträge (18.1%, 

CHF 13'731’352.4) bündeln die Beiträge für die ökologische Qualität und die Vernetzung und um-

fassen auch die im Sömmerungsgebiet ausgerichteten Biodiversitätsbeiträge. Der Beitrag für die 

Biodiversität ist, verglichen mit den durchschnittlichen Direktzahlungen 2010 bis 2013, deutlich 

gestiegen. Auch werden die Beiträge für den biologischen Landbau und die extensive Produktion 

von Getreide-, Öl- und Eiweisssaaten seit 2014 nicht mehr zu den Biodiversitätsbeiträgen gezählt. 

Diese bilden gemeinsam mit den Tierwohlbeiträgen «Besonders Tierfreundliche Stallhaltung» 

(BTS) und «Regelmässiger Auslauf ins Freie» (RAUS) sowie dem Beitrag für die graslandbasierte 

Milch und Fleischproduktion die Produktionssystembeiträge. Die im Schnitt ausbezahlten CHF 

12’893’468.20 machen 17% der Direktzahlungen aus. 

Übers icht Direktzahlungen 2014 bis  2018 im Durchschnitt 

 
Abbildung 3: Die durchschnittlichen Direktzahlungen von 2014 bis 2018 aufgeteilt nach den Bereichen  

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

7.9% der Direktzahlungen (CHF 5’996’475.75) fliessen in die Kulturlandschaftsbeiträge. Die Über-

gangsbeiträge machen im Durchschnitt 7.5% und die Landschaftsqualitätsbeiträge 4.5% aus. Für 

die Sömmerungsbeiträge (1.4%) wurden im Durchschnitt CHF 1’075’160.60 und für die Ressourcen-

effizienz CHF 877’075.60 (1.2%) ausgegeben (Tabelle 1). 

77.7%
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1.1% Direktzahlungen 2010 - 2013 im Schnitt: 
CHF 76'528'680.45
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Tabelle 1: Die Direktzahlungsbeiträge 2014 und 2018 im Vergleich (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

 Direktzahlungsbeiträge in CHF 2014 2018 Differenz Trend 

Kulturlandschaftsbeiträge 5’687’248.75 6’144’476.20 457'227.45 ↗ 

Versorgungssicherheitsbeiträge 32’313’632.60 31’987’553.10 -326'079.50 ↘ 

Biodiversitätsbeiträge A1 8’864’915.05 9’614’092.05 749'177.00 ↗ 

Produktionssystembeiträge 12’324’003.60 13’364’518.70 1'040'515.10 ↗ 

Kürzung nach SAK 2188.70 85’624.30 83'435.60 ↑ 

Sömmerungsbeiträge* 1’035’103.80 1’064’967.00 29'863.20  

Landschaftsqualitätsbeiträge 1’052’890.85 4’532’132.90 3'479'242.05 ↑ 

Biodiversitätsbeiträge B2 3’787’139.80 4’398’798.10 611'658.30 ↗ 

Ressourceneffizienzbeiträge 139’614.65 1'318’800.95 1'179'186.30 ↑ 

Übergangsbeitrag 9’339’729.00 3’636’015.98 -5'703'713.00 ↓ 

Begrenzungen  -51’279.30 -279’016.18 227'736.90 ↗ 

Kürzungen DZ -106’910.10 -298’870.10 191'960.00 ↗ 

Nachzahlungen und Rückforderungen 17’111.15 106’009.90 88'898.75 ↑ 

Kofinanzierung Kanton -468'779.00 -873’942.44 405'163.45 ↗ 

Total DZ (inkl. Sömmerung ohne  

Einzelkulturbeiträge) 74’017’870.85 74’629’911.86 612'041.00 ↗ 

1 Biodiversitätsbeiträge für Qualitätsstufen I und II 
2 Biodiversitätsbeiträge für Vernetzung und Sömmerung 
* Wert 2014 korrigiert um 14 Betriebe (CHF 85'638.70), wegen Wechsel der Verwaltung durch Standortkanton. 

Zwischen 2014 und 2018 sind die Direktzahlungen total um rund CHF 612'000.- gestiegen. Dabei 

ist bei den einzelnen Beitragsarten teilweise zu starker Umverteilung gekommen. Zugenommen 

haben die Beiträge für die Kulturlandschaft, für die Biodiversität, für Produktionssysteme, die 

Landschaftsqualität und die Ressourceneffizienz. Stark rückläufig sind die Übergangsbeiträge. 

Ebenfalls weniger wird für die Versorgungssicherheit bezahlt. Die Sömmerungsbeiträge für die 55 

Sömmerungsbetriebe im Kanton Solothurn haben seit 2014 leicht zugenommen. 

3.1.1. Kulturlandschaftsbeiträge 

Kulturlandschaftsbeiträge werden zum Erhalt der offenen Kulturlandschaft ausgerichtet. Abge-

stuft nach Zonen wird für Flächen im Hügel- und Berggebiet der Offenhaltungsbeitrag ausbe-

zahlt, vorausgesetzt die Flächen verbuschen oder verwalden nicht. Der Hangbeitrag, der Hang-

beitrag für Rebflächen und der Steillagenbeitrag machen die Bewirtschaftung von Flächen in 

Hanglagen attraktiver und verhindern so die Aufgabe von arbeitswirtschaftlich uninteressanteren 

Flächen. Um die angemessene Bestossung der Sömmerungsbetriebe zu fördern, wird für Ganzjah-

resbetriebe ein Alpungsbeitrag ausgerichtet. Die Sömmerungsbetriebe erhalten für die nachhal-

tige Bewirtschaftung und Pflege der Sömmerungsweiden den Sömmerungsbeitrag. 

Der nach Zonen abgestufte Offenhaltungsbeitrag macht den grössten Anteil an den Kulturland-

schaftsbeiträgen aus (Tabelle 2). Dieser ist zwischen 2014 und 2018 relativ konstant geblieben. Für 

die Zunahme der Kulturlandschaftsbeiträge sind zu 95% die Allgemeinen Hangbeiträge verant-

wortlich, welche seit 2017 auch für Talbetriebe ausbezahlt werden. Der Allgemeine Hangbeitrag 

ist seit 2014 um CHF 432'125.40 angestiegen. Die Beiträge für Sömmerungsbetriebe ist seit 2014 

um rund 5% gesunken, während sich der Alpungsbeitrag nur leicht verändert hat. 

Tabelle 2: Die Kulturlandschaftsbeiträge sind zwischen 2014 und 2018 angestiegen. 

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Kulturlandschaftsbeiträge in CHF 2014 2018 Differenz 

Offenhaltungsbeitrag 2’738’976.90 2’748’881.85 9'904.95 

Allgemeiner Hangbeitrag 2’058’290.45 2’490’415.85 432'125.40 

Steillagenbeitrag 7596.15 5970 -1'626.15 

Hangbeitrag für Rebflächen 452.85 2356 1'903.15 

Alpungsbeitrag 881’932.40 896’852.50 14'920.10 

Kulturlandschaftsbeiträge Ganzjahresbetrieb 5’687’248.75 6’144’476.20 457'227.45 

Sömmerungsbeitrag 1'197'842.50 1'139'067.00 -55'775.50 

Kulturlandschaftsbeiträge total 6'807'991.25 7'209'443.20 401'451.95 
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3.1.2. Versorgungssicherheitsbeiträge 

Mit den Versorgungssicherheitsbeiträgen soll die sichere Versorgung der Bevölkerung mit Nah-

rungsmitteln gewährleistet werden. Die Grundproduktion wird über den Basisbeitrag gedeckt. 

Um die Ackerflächen gegenüber dem Grünland attraktiver zu gestalten wird ein Beitrag für die 

offene Ackerfläche und für Dauerkulturen ausgerichtet. In der Berg- und Hügelregion hilft 

der Produktionserschwernisbeitrag den erschwerten Produktionsbedingungen gerecht zu 

werden. Auf Dauergrünflächen erhalten die Landwirt/Innen nur Beiträge, wenn der Mindesttier-

besatz erreicht wird. Ist dies nicht der Fall, werden die Beiträge anteilsmässig für jene Flächen 

ausgerichtet, auf denen der Mindesttierbesatz erreicht wird. 

Der Basisbeitrag nahm um rund 1.5% auf CHF 24'309'582.15 ab und führte zu einem Rückgang 

der Versorgungssicherheitsbeiträge (Tabelle 3). Die Förderbeiträge für die offene Ackerfläche und 

Dauerkulturen sowie der Beitrag zur Produktionserschwernis stiegen hingegen leicht an.  

Tabelle 3: Die Versorgungssicherheitsbeiträge sind zwischen 2014 und 2018 abnehmend. 

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Versorgungss icherheitsbeiträge in CHF 2014 2018 Differenz 

Basisbeitrag 24’676’163.55 24’309’582.15 -366'581.40 

Beitrag Produktionserschwernis 3’622’142.40 3’635’478.85 13'336.45 

Förderbeitrag offene Ackerfläche und Dauerkulturen 4’015’326.65 4’042’492.10 27'165.45 

Versorgungssicherheitsbeiträge 32’313’632.6’ 31’987’553.10 -326'079.50 

3.1.3. Biodiversitätsbeiträge 

Die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten sowie von Lebensräumen wird durch die Biodiversitätsbei-

träge gefördert. Für die Biodiversitätsbeiträge wurden Ziele und Massnahmen definiert, die zur 

Erreichung der Umwelt-ziele Landwirtschaft (UZL) beitragen sollen. Dabei werden drei verschie-

dene Beitragstypen unterschieden. Die Qualitätsbeiträge der Stufen I und II bilden zwei Typen 

und werden vollständig durch den Bund finanziert. Der Unterschied stellt dabei die Qualität der 

Biodiversitätsförderfläche (BFF) dar, so bedingt beispielswiese die Stufe II einer extensiven Wiese 

das Vorkommen von mindestens 6 Zeigerarten. Bei dem dritten Beitragstyp können die einzelnen 

Ökoelemente in regional angelegten Vernetzungsprojekten angemeldet werden. Dabei werden 

die BFF so platziert und bewirtschaftet, dass die günstige Entwicklung und Verbreitung von Arten 

möglichst grossräumig und landschaftstypisch stattfinden kann. Diese Vernetzungsbeiträge 

werden zu 90% vom Bund und zu 10% durch die Kantone, Gemeinden oder andere Trägerschaf-

ten getragen. Im Kanton Solothurn existieren flächendeckend Vernetzungsprojekte. Die Finanzie-

rung des 10%-Anteils erfolgt ausschliesslich durch den Kanton.  

Tabelle 4: Die Biodiversitätsbeiträge 2014 bis 2018 (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Biodivers itätsbeiträge in CHF 2014 2018 Differenz 

Biodiversitätsbeiträge Qualität I & II 8'864'915.05 9'614'092.05 749'177.00 

Biodiversitätsbeitrag Vernetzung 3'624'036.70 4'231'716.05 607'679.35 

Biodiversitätsbeitrag Sömmerung 163'103.10 167'082.05 3'978.95 

Biodiversitätsbeiträge total 12'652'054.85 14'012'890.15 1'360'835.30 

Wie in Tabelle 4 ersichtlich, wurde für die Biodiversität 2018 rund CHF 1.36 Millionen mehr bezahlt 

als 2014. Die Beiträge für Qualität I & II sowie für die Vernetzung stiegen auf CHF 9'614'092.05 

respektive CHF 4'231'716.05 an. Anteilsmässig sind die Vernetzungsbeiträge zwischen 2014 und 

2018 von 28.6% leicht angestiegen auf 30.2%. Der Anteil für Qualität I & II liegt nach wie vor bei 

gut zwei Drittel der Biodiversitätsbeiträge. Die Biodiversitätsbeiträge für die Sömmerung haben 

sich kaum verändert. 
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Übers icht Biodivers itätsbeiträge 

Abbildung 4: Die Biodiversitätsbeiträge in der Übersicht (Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)) 

Die verschiedenen Biodiversitätsbeiträge sind in Abbildung 4 dargestellt. Um die Qualitätsstufe I 

zu erreichen, gelten folgende Anforderungen: Auf einigen BFF wie extensiv genutzten Wiesen 

oder Streueflächen ist das Ausbringen von Dünger untersagt. Durch die Bewirtschaftung sollen 

magere Standorte gefördert werden und die entsprechenden Ziel- und Leitarten erhalten bleiben. 

Ist das Düngen erlaubt, dürfen nur organische Dünger in Form von Mist, Kompost oder, sofern 

keine anderen Hofdünger vorhanden, verdünnte Vollgülle eingesetzt werden. Es dürfen keine 

Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden, eine Ausnahme bildet die Einzelstockbehandlung von 

Problempflanzen, sofern diese nicht mit angemessenem Aufwand mechanisch bekämpft werden 

können. Problempflanzen sind zu bekämpfen und die unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern. 

Das Schnittgut ist abzuführen, um die Nährstoffanreicherung zu verhindern. Das Anlegen von Ast- 

und Streuehaufen ist im Rahmen von Naturschutz- oder Vernetzungsprojekten erwünscht. Das 

Mulchen und der Einsatz von Steinbrechgeräten ist nicht erlaubt, diese Geräte zerstören die für 

die Biodiversität wichtigen Kleinstrukturen. Bei der Ansaat dürfen nur vom BLW bewilligte Saat-

mischungen verwendet werden, um standortangepasste und biodiversitätsfördernde Arten zu 

etablieren. Entlang von Fliessgewässern können bis zu 20% unproduktive Kleinstrukturen an ex-

tensiv genutzte Wiesen und Uferwiesen angerechnet werden. Diese Kleinstrukturen fördern viele 

Leit- und Zielarten aus dem Tierbereich.  

Die Beiträge für die Qualitätsstufe II werden für BFF mit besonderer biologischer Qualität bezahlt. 

Die Flächen müssen entsprechende Zeigerarten (botanische Qualität) oder die für die Biodiversität 

förderlichen Strukturmerkmale aufweisen. Zusätzlich ist der Einsatz von Mähaufbereiter nicht er-

laubt, da diese einen negativen Einfluss auf die Überlebensrate von Kleintieren haben. Im Jahr 

2018 wurden die Beitragsansätze für Biodiversitätsförderflächen angepasst. Bei den BFF-Elemen-

ten extensives Wiesland, Streueflächen sowie bei den Hecken-, Feld- und Ufergehölzen wurden 

die Beiträge in der Qualitätsstufe I um 20% gekürzt. Entsprechend wurden die Beiträge bei Qua-

litätsstufe II um 20% erhöht. Damit reagiert die Agrarpolitik auf die erreichte Zielsetzung bezüg-

lich Fläche, auf der die angestrebte Qualität aber oftmals fehlte. Zwischen 2014 und 2018 sind die 

Beiträge für BFF II von CHF 2.2 Millionen auf CHF 3.9 Millionen angestiegen (Abbildung 5). 
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Beiträge für Biodivers ität der Qualitätsstufen I und II 

Abbildung 5: Die Beiträge für Biodiversität aufgeteilt nach Qualitätsstufe I und II zwischen 2014 und 2018  

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Der grösste Teil der Biodiversitätsförderflächen ist im Dauergrünland zu finden. Die artenreichen 

Grünlandflächen mit typischen Ausprägungen wie Trocken- oder Trespenwiesen können mehr als 

50 Pflanzenarten pro Are aufweisen. Sie sind für den Erhalt der Biodiversität von grosser Bedeu-

tung, auch weil sich die teilweise sehr regionalspezifischen Bestände erst durch langjährige exten-

sive Bewirtschaftung botanisch etablieren konnten. Seit 2011 sind die Flächen stetig wachsend. So 

wurden 2018 für 5'548.3 ha Biodiversitätsbeiträge bezahlt. Mögliche Formen von BFF im Grünland 

sind extensiv genutzte Wiesen und Weiden, Waldweiden, wenig intensiv genutzte Wiesen und 

Streueflächen. In der Abbildung 6 sind die Hecken-, Feld- und Ufergehölze mit dem Grünland zu-

sammengefasst. Seit Beginn der AP 14-17 haben die BFF auf Grünland und die Hecken um knapp 

10% zugenommen. Doch auch auf der Ackerfläche können Elemente zur Förderung der Biodiver-

sität angelegt werden. Neben Bunt- und Rotationsbrachen werden Ackersäume, Ackerschonstrei-

fen und Blühstreifen zur Förderung von Bestäubern und anderer Nützlinge angelegt. Diese Ele-

mente sind seit 2011 zunehmend, zwischen 2014 und 2018 konnte gar eine Zunahme von rund 20 

ha erreicht werden. Hinsichtlich der Umweltziele Landwirtschaft sind die BFF auf Ackerflächen 

immer noch sehr tief. Abnehmend sind die Bestände von Hochstammfeldobstbäume. Seit 2011 

sind 9'937 Bäume verschwunden, allerdings wurde bei der Erfassung der Hochstammfeldobst-

bäume zwischen 2014 und 2018 eine Bereinigung durchgeführt.  

Die Anzahl Biodivers itätsförderflächen auf Acker- und Grünland und Hochstammfeldobstbäume 

 
Abbildung 6: Die Veränderung der Anzahl Hektaren mit verschiedenen Biodiversitätsförderflächen-Typen auf Acker- und 

Grünflächen, sowie die Anzahl Hochstammfeldobstbäume zwischen 2011 und 2018 (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton 

Solothurn). 

Zur Förderung der Biodiversität können auf der Ackerfläche verschiedenen Elemente angelegt 

werden. Die Buntbrache wird mit bewilligtem Saatgutmischungen auf Ackerfläche oder nach 

Dauerkulturen angelegt und bleibt während mindestens zwei bis maximal acht Jahren auf dem 

gleichen Standort. Dadurch können sich arten- und strukturreiche Lebensräume bilden. Sie bieten 

Lebensräume für verschiedenen Pflanzenarten und Wildtiere wie Vögel und Insekten. Flexibler in 

die Fruchtfolge integrierbar sind die Rotationsbrachen, welche nach ein bis drei Vegetationspe-

rioden neu angelegt werden. Sie bieten einer Vielzahl von Tieren Lebensraum. Mit dem Acker-
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saum kann auch auf der Ackerfläche ein dauerhaftes Element angelegt werden, welches als Über-

winterungsort und Nahrungsquelle für Nützlinge dient. Ackersäume werden in Streifen angelegt 

und sind für die Vernetzung von Bedeutung. Mit bewilligtem Saatgut werden auf Ackerland strei-

fenförmige Dauergesellschaften geschaffen, die jährlich nur zur Hälfte gemäht werden dürfen 

und während mindestens zwei Vegetationsperioden am selben Standort bleiben müssen. Durch 

das Anlegen von Ackerschonstreifen werden die typischen Ackerbegleitpflanzen wie die Korn-

rade, der Mohn oder die Kornblume gefördert. Entlang der gesamten Längsseite einer Ackerfläche 

werden Getreide, Raps, Sonnenblumen, Körnerleguminosen oder Lein gesät und extensiv bewirt-

schaftet, der Einsatz von stickstoffhaltigen Düngern und die breitflächige mechanische Unkraut-

bekämpfung sind verboten. Die förderungswürdigen Ackerbegleitpflanzen müssen am Standort 

natürlich vorkommen und dürfen nicht eingesät werden. Um der Ackerbegleitflora genügend Zeit 

zum Auflaufen zu geben, werden die Ackerschonstreifen für mindestens zwei Jahre auf derselben 

Fläche angelegt. 

Seit 2015 können Blühstreifen für Bestäuber und Nützlinge angelegt werden. Die Mischungen 

bieten zahlreichen Insekten Pollen und Nektar, insbesondere in den trachtarmen Sommermona-

ten. Die Blühstreifen müssen jeweils vor dem 15. Mai mit bewilligtem Saatgut auf Ackerflächen 

oder mit Dauerkultur belegten Flächen angesät werden. Sie dürfen nicht grösser als 50 Aren sein 

und müssen mindestens 100 Tagen stehen bleiben. 

Entlang von Fliessgewässern können maximal 12m breite, extensiv genutzte Uferwiesen angelegt 

werden, die mindestens einmal jährlich gemäht werden müssen. Der Schnittzeitpunkt kann aber 

flexibel gewählt werden, je nach Bodenverhältnisse ist die Beweidung erlaubt. 

Damit Massnahmen zur Förderung von Biodiversität Wirkung zeigen, muss innerhalb einer Land-

schaft ein minimaler Anteil an artenreichen Lebensräumen vorhanden sein. Doch erst die ökolo-

gische Qualität auf diesen Flächen und die Vernetzung der einzelnen Lebensräume bringt dem 

Agrarökosystem den erforderlichen Nutzen und verhindert beispielsweise die genetische Verar-

mung von isolierten Populationen. Der Bund formulierte mit der AP 14 – 17 qualitative Ziele für 

die Biodiversitätsförderflächen. Die Vernetzung dieser Flächen soll bei mindestens 50% liegen und 

40% der Flächen sollen Qualitätsstufe II aufweisen. 2018 waren 96.9 % der angelegten Biodiversi-

tätsförderflächen Ökoelemente, für welche die Anmeldung von QII möglich ist. Der Wert ist im 

Vergleich zu 2014 leicht sinkend, weil die im Ackerland angelegten Biodiversitätsförderflächen 

zunehmend sind. Um Direktzahlungen zu erhalten, muss ein Betrieb mindesten 3.5% der mit Spe-

zialkulturen belegten Flächen und mindestens 7 % der restlichen landwirtschaftlichen Nutzfläche 

als BFF bewirtschaften. Im Kanton Solothurn sind die Biodiversitätsförderflächen zwischen 2014 

und 2018 von 20.1% auf 21.9% der landwirtschaftlichen Nutzfläche gestiegen (Abbildung 7). Der 

Anteil von BFF mit Qualitätsstufe II ist seit 2014 von 27.7% auf 39.2% angestiegen. Zur Erreichung 

des Bundesziels werden noch 50 ha BFF mit Qualitätsstufe II benötigt. Die Vernetzung der Bio-

diversitätsförderflächen lag 2014 bei 72.8%. Seit 2014 wurden zusätzlich 723.1 ha in die Vernet-

zung aufgenommen und aktuell sind 77.8% der BFF vernetzt.  

Anteil von Biodivers itätsförderflächen an der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

 

Abbildung 7: Der Anteil der Biodiversitätsförderfläche an der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Von den BFF sind 2018 

77.8% vernetzt und 39.2% weisen Qualitätsstufe II auf (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 
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Die artenreichen extensiven Wiesen können mehr als 50 Arten pro Are aufweisen. Sie müssen 

einmal jährlich gemäht und das Schnittgut abgeführt werden. Der Schnitt hat – je nach Zone – 

frühestens Mitte Juni bis Mitte Juli zu erfolgen und die Düngung ist nicht erlaubt. Der späte Schnitt 

soll die Artenvielfalt durch natürliche Versamung fördern. Um QII zu erreichen, müssen Indikator-

pflanzen, welche auf einen nährstoffarmen und artenreichen Bestand hinweisen, regelmässig vor-

kommen. Von allen Biodiversitätsförderflächen auf denen QII möglich ist, macht die extensiv be-

wirtschaftete Wiese mit 54.6% den grössten Anteil aus. Verglichen mit 2014 hat die Fläche zuge-

nommen, sie erreicht 2018 eine Grösse von 3'569.75 ha. Davon sind 83.5% vernetzt und 37.6% 

erreichen QII.  

Die spät genutzten und leicht gedüngten Wiesen weisen meist eine Artenvielfalt von bis zu 40 

Arten pro Are auf. Die Nutzungsvorgaben entsprechen der extensiven Wiese, zusätzlich ist eine 

geringe Düngung mit Mist oder Kompost erlaubt. 2.8% der BFF wird als wenig intensive Wiese 

bewirtschaftet, die Fläche hat seit 2014 um rund 25 ha abgenommen. Vermutlich führte die An-

passung der Beitragsansätze bei den wenig intensiven Wiesen zur Abnahme der Fläche. Gleichzei-

tig hat sich der Anteil wenig intensiven Wiesen mit QII verdoppelt und rund 10 ha wenig intensive 

Wiese wurden in die Vernetzung genommen.  

Die oft nährstoffarmen extensiv  genutzten Weiden werden durch die typischen Weidepflanzen 

und die verschiedenen mosaikartigen Habitate zu einem wertvollen Lebensraum für viele Tierar-

ten. Sie müssen mindestens einmal pro Jahr geweidet werden. Säuberungsschnitte sind erlaubt, 

die Düngung geschieht ausschliesslich über die Weidetiere. Für QII müssen Indikatorpflanzen und 

biodiversitätsfördernde Strukturen regelmässig vorkommen. Rund ein Viertel der BFF sind extensiv 

genutzte Weiden. Davon sind 89.2% vernetzt und die Qualitätsstufe II wird auf 54.7% der Weiden 

erreicht.  

Die Waldweide ist eine traditionelle Mischnutzung von Wald und Weide und kommt vor allem 

im Jura und auf der Alpensüdseite vor. Die Nutzung entspricht den extensiv genutzten Weiden. 

Im Kanton Solothurn haben 6 Betriebe Waldweide anmeldet, die Flächen sind entsprechend klein. 

Der Anteil mit QII liegt bei 28.5% und 75% der Waldweiden sind vernetzt. 

Streueflächen sind extensiv genutzte Grünlandflächen an Feucht- und Nassstandorten, die tradi-

tionell der Streuenutzung dienen. Hier kommen einzelne, auf der roten Liste geführte Arten, vor, 

die streng an diesen Lebensraum gebunden sind. Der der Anteil an der BFF ist mit 5.3 ha verschwin-

dend klein. Dabei erreichen 18.5% der Streueflächen QII und 65.8% der Flächen sind vernetzt.  

Als Hecken-, Feld- und Ufergehölze gelten Nieder-, Hoch- oder Baumhecken, schmale Wind-

schutzstreifen, Baumgruppen, kleine Gehölze und heckenartige Ufergehölze. Für viele Tiere bie-

ten sie Nahrung und Unterschlupf. Zu den Hecken gehören beidseitig angelegte Grünstreifen und 

sie müssen mindestens alle 8 Jahre sachgemäss gepflegt werden. Für QII dürfen ausschliesslich 

einheimische Arten vorkommen und pro 10 Laufmeter müssen mindestens 5 verschiedene Strauch- 

und Baumarten auftreten. Dornentragende Arten haben einen Mindestanteil zu erreichen. Im 

Vergleich zu 2014 haben die Betriebe, welche Hecken-, Feld- und Ufergehölze angemeldet haben 

zugenommen. 2018 sind 80% der 143.1 ha vernetzt und QII wird bei 51.4% der Hecken erreicht. 

Als Hochstammfeldobstbäume gelten Kernobst-, Steinobst-, Nussbäume und Edelkastanien. Sie 

bieten verschiedenen Tierarten Lebensraum. Beiträge werden ab 20 Bäume pro Betrieb ausgerich-

tet. Die Anzahl Bäume pro Hektar ist beschränkt. QII wird erreicht, wenn für die Biodiversität för-

derliche Strukturen regelmässig vorhanden sind, fachgerechter Baumschnitt durchgeführt wird 

und die Hochstamm-Obstanlage mit einer weiteren BFF in der Nähe kombiniert wird. Hochstamm-

feldobstbäume machen 14.5% der BFF aus. Pro Baum wird eine Are Fläche gerechnet. 24% der 

Bäume haben QII und 61.9% sind vernetzt. Mit 0.6% respektive 0.02% liegt der Anteil Nussbäume 

und Edelkastanien deutlich tiefer. Gut einen Viertel der Nussbäume erreichen QII, bei den Kasta-

nien sind es 11.2%. In der Vernetzung sind 2018 52.8% der Nussbäume und 69.6% der Edelkasta-

nien angemeldet. 
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Tabelle 5: Die Anzahl Betriebe mit BFF QI, QII und Vernetzung und der Flächenanteil in Prozent zwischen 2014 und 2018 

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Biodivers itätsförderflächen mit Qualität (BFF QII) Anteil 2018 in % 

Kultur  2014 2018 an BFF total an BFF QI 

extensive Wiese Anzahl Betriebe 1'247 1'203     

ha BFF QI  3'377.13 3'569.75 54.6   

ha BFF QII 831.77 1'343.54   37.6 

ha Vernetzung 2'579.42 2'982.07   83.5 

wenig intensive Wiese Anzahl Betriebe 158 126     

ha BFF QI  207.76 182.96 2.8   

ha BFF QII 5.24 11.52   6.3 

ha Vernetzung 62.73 74.52   40.7 

extensive Weide Anzahl Betriebe 403 448     

ha BFF QI  1'326.38 1'629.03 24.9   

ha BFF QII 627.01 890.72   54.7 

ha Vernetzung 1'134.99 1'453.36   89.2 

Waldweide Anzahl Betriebe 5 6     

ha BFF QI  5.09 18.14 0.3   

ha BFF QII 0.63 5.17   28.5 

ha Vernetzung 4.00 13.60   75 

Streueflächen Anzahl Betriebe 13 16     

ha BFF QI  4.69 5.30 0.1   

ha BFF QII 0.15 0.98   18.5 

ha Vernetzung 3.98 3.49   65.8 

Hecken-, Feld- und Ufergehölze Anzahl Betriebe 435 493     

ha BFF QI  124.19 143.10 2.2   

ha BFF QII 49.28 73.61   51.4 

ha Vernetzung 88.60 114.47   80 

Hochstammfeldobstbäume Anzahl Betriebe 1'244 1'233     

Bäume mit BFF QI  100'099 94'993 14.5   

Bäume mit BFF QII 16'067 22'836   24 

Bäume mit Vernetzung 64'524 58'785   61.9 

Nussbäume Anzahl Betriebe 219 582     

Bäume mit BFF QI  1'968 3'912 0.6   

Bäume mit BFF QII 572 1'043   26.7% 

Bäume mit Vernetzung 862 2'067   52.8% 

Kastanienbäume Anzahl Betriebe 6 25     

Bäume mit BFF QI  36 125 0.02   

Bäume mit BFF QII 0 14   11.2 

Bäume mit Vernetzung 23 87   69.6 

 

Bei allen Biodiversitätsförderflächen ist eine Zunahme der Qualität feststellbar (Tabelle 5). Der 

Anteil an QII bei Biodiversitätsförderflächen auf Wiesen und Streueflächen stieg seit 2014 von 23% 

auf 36.1% an. Bei den Weiden hat die Qualitätsstufe II 2018 einen Anteil von 54.4% erreicht, was 

einer Zunahme von 268.25 ha entspricht. Auch bei den Hecken-, Feld- und Ufergehölzen erreicht 

im Jahr 2018 über die Hälfe der Fläche QII. Von 16% auf 24.1% ist der Anteil an Hochstamm-

Feldobstbäumen angestiegen, welche die Voraussetzungen für QII erfüllen. 
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Prozentualer Anteil von Flächen mit Qualität (BFF II) bei den Biodivers itätsförderflächen (BFF)  

 
Abbildung 8: Der Anteil an QII nimmt bei den verschiedenen BFF-Elementen zu (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton 

Solothurn). 

Bereits 2014 hat der Kanton Solothurn die Ziele des Bundes betreffend vernetzten BFF erreicht. 

Erfreulicherweise stiegen die Flächenanteile bei den Wiesen und Streueflächen, den Weiden und 

den Hecken zwischen 2014 und 2018 weiter an (Abbildung 9). Die drei Gruppen mit den BFF-Typen 

Wiese und Streueflächen, Weiden und Hecken erreichen je einen Anteil von über 80%. Die Ver-

netzung bei den Hochstammfeldobstbäumen ist leicht gesunken, was auf eine Bereinigung bei 

der Erfassung der Hochstammfeldobstbäume zurück zu führen ist. 

Prozentualer Anteil von Flächen in der Vernetzung bei den Biodivers itätsförderflächen (BFF)  

 
Abbildung 9: Der Anteil an vernetzten Biodiversitätsförderflächen ist tendenziell zunehmend (Quelle: Agrardatenerhe-

bung Kanton Solothurn). 

3.1.4. Landschaftsqualitätsbeiträge 

Landschaftsqualitätsbeiträge werden für den Erhalt, die Förderung und die Weiterentwick-

lung von attraktiven Landschaften ausbezahlt. Diese sind regionalspezifisch verschieden und be-

dingen ein vom Bund bewilligtes Projekt. Finanziert wird die Landschaftsqualität ähnlich wie bei 

der Vernetzung zu 90% durch den Bund und zu 10% durch den Kanton.  

Tabelle 6: Die Landschaftsqualitätsbeiträge sind zwischen 2014 und 2018 stark angestiegen (Quelle: Agrardatenerhebung 

Kanton Solothurn). 

Landschaftsqualitätsbeiträge in CHF 2014 2018 Differenz 

LQB Ganzjahresbetrieb 1'052'890.85 4'532'132.90 3'479'242.05 

LQB Sömmerung 0.00 0.00 0.00 

Landschaftsqualitätsbeiträge 1'052'890.85 4'532'132.90 3'479'242.05 

Zwischen 2014 und 2018 haben sich die Beiträge für die Landschaftsqualität vervierfacht. 2018 

wurden Beiträge in der Höhe von CHF 4'532'132.90 für die Landschaftsqualität bezahlt (Tabelle 6). 

Der Kanton Solothurn startete 2014 mit vier Landschaftsqualitätsprojekten und konnte 2015 ein 

fünftes Projekt ergänzen (Abbildung 10). Die Betriebe in allen Bezirken des Kanton Solothurn ha-

ben die Möglichkeit sich an den Projekten zu beteiligen.  
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Im Sömmerungsgebiet werden keine LQB-Beiträge ausgerichtet. Hier werden die Ziele durch das 

Mehrjahresprogramm Natur & Landschaft angestrebt. 

Projektregionen und Massnahmen in der Übers icht 

Projektperimeter Solothurn-Grenchen Olten-Gösgen-Gäu 
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2.4 Strukturreiche Weide konstant BewE x x x x x x x x x x x x x x x x 

2.5 Vielfältiger Futterbau konstant Betrieb x x x x x x x x x x x x x x x x 

2.6 Vielfältige Kunstwiesen konstant Betrieb x x x 
 

x x x x x x x x x x x x 
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3.1 Alleen / Baumreihen konstant BewE 
 

x x x 
 

x x x 
 

x x 
 

x 
 

x x 

3.2 Standortgerechte Einzelbäume konstant BewE x x x x x x x x x x x x x x x x 

3.3 Vielfältige Obstanlage konstant BewE x x x x x x x x x x x x x x x x 

3.4 Hochstammobstgarten konstant BewE x x x x x x x x x x x x x x x x 

3.5 Hecken, Feld- und Ufergehölz konstant BewE x x x x x x x x x x x x x x x x 

3.6 Lebhag konstant BewE X X x x X X x x X x x X x X x x 

3.7 Trockensteinmauern konstant BewE 
   

x 
  

x 
  

x 
 

x x x x x 

3.8 Dolinen / schützenswerter Hübel konstant BewE 
   

x 
  

x 
  

x 
  

x 
 

x 
 

3.9 

Unbefestigte Bewirtschaftungs-

wege/ 

Wanderwege 

konstant BewE x x x x x x x x x x x x x x x x 

3.10 Wald-Vorland konstant BewE 
  

x x 
  

x x 
 

x x 
 

x 
 

x x 

 4.1 Diversitätsbonus  flexibel Betrieb x x x x x x x x x x x x x x x x 

Abbildung 10: In jeder Projektregion können spezifische Massnahmen auf der Ebene Bewirtschaftungseinheit oder Be-

trieb umgesetzt werden (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Während einzelne Massnahmen wie die blühenden Kulturen und Zwischenkulturen oder die viel-

fältige Kunstwiese zwischen 2015 und 2018 kaum Unterschiede zeigen, haben die Auszahlungen 

für Massnahmen wie die vielfältige Fruchtfolge, die strukturreiche Weide oder der Hochstam-

mobstgarten deutlich zugenommen (Abbildung 11). Massnahmen wie die Neuansaat von extensi-

ven Wiesen, Wald-Vorland, die Bewirtschaftungswege und der Diversitätsbonus werden seit 2017 

entschädigt. Die beiden Massnahmen vielfältige Fruchtfolge und vielfältiger Getreidebau machen 

seit 2015 einen grossen Anteil der Landschaftsqualitätsbeiträge aus. Im Jahr 2018 wurden auch für 

die Massnahmen Wald-Vorland und strukturreiche Weide Beiträge von über CHF 500'000.- ausge-

löst. 
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Landschaftsqualitätsbeiträge pro Massnahme 2015 bis  2018 

 
Abbildung 11: Die Beiträge von 2015 bis 2018 für die einzelnen Massnahmen in der Übersicht  

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

3.1.5. Produktionssystembeiträge 

Mit den Produktionssystembeiträgen werden einzelne Produktionsarten gezielt gefördert. Es wird 

zwischen gesamt- und teilbetrieblichen Produktionssystembeiträgen unterschieden. Gesamtbe-

trieblich ist der Beitrag für die biologische Landwirtschaft . Bei den teilbetrieblichen Produk-

tionssystemen erhalten die Landwirtinnen und Landwirte den Extensobeitrag, sofern bei ausge-

wählten Acker-kulturen wie beispielsweise Getreide, Raps und Körnerleguminosen der extensive 

Anbau gewählt und auf Fungizide, Insektizide und Wachstumsregulatoren verzichtet wird. Um die 

Fütterung von Tieren mit Wiesen- und Weidefutter zu fördern, wird ein Beitrag für die gras-

landbasierte Milch- und Fleischproduktion (GMF) bezahlt. Dazu darf der Anteil an Kraftfutter 

in der jährlichen Futterration 10% nicht überschreiten und der Anteil des Wiesen- und Weidefut-

ters (frisch, siliert, getrocknet) muss mindestens 75% (Talgebiet) bzw. 85% (Berggebiet) ausma-

chen. Das Tierwohl wird mit den Beiträgen für besonders tierfreundliche Stallhaltung (BTS) 

und regelmässigen Auslauf ins  Freie (RAUS) unterstützt. 

Tabelle 7: Die Produktionssystembeiträge haben zwischen 2014 und 2018 zugenommen (Quelle: Agrardatenerhebung 

Kanton Solothurn). 

Produktionssystembeiträge in CHF 2014 2018 Differenz 

Beitrag für biologischen Landbau 1'120'263.75 1'884'536.90 764'273.15 

Beitrag für extensive Produktion (Getreide, Öl- und Eiweisssaaten) 1'412'636.00 1'473'379.10 60'743.10 

Beitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion (GMF) 2'502'432.70 2'681'262.05 178'829.35 

Tierwohlbeitrag BTS 2'099'418.05 2'183'731.55 84'313.50 

Tierwohlbeitrag RAUS 5'189'253.10 5'141'609.10 -47'644.00 

Produktionssystembeiträge 12'324'003.60 13'364'518.70 1'040'515.10 
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Die Produktionssystembeiträge sind zwischen 2014 und 2018 um rund CHF 1.04 Millionen ange-

stiegen (Tabelle 7). Der Anstieg ist hauptsächlich dem Beitrag für den biologischen Landbau (+ 

CHF 764'273.15) und dem Beitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion (GMF, + CHF 

178'829.35) anzurechnen. Damit Betriebe einen Beitrag für den biologischen Landbau erhalten, 

müssen die Bewirtschaftenden auf dem gesamten Betrieb die Anforderungen der Bio-Verordnung 

erfüllen. Die Anzahl biologisch bewirtschafteter Betriebe ist von 124 Betrieben im Jahr 2014 auf 

161 Betriebe angestiegen. Die biologisch bewirtschaftete landwirtschaftliche Nutzfläche stieg 

ebenfalls an, von 3'453.7 ha auf 4'725.1 ha. 

Den Beitrag für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion erhalten Betriebe, bei denen 

die Jahresration (in TS) aller auf dem Betrieb gehaltenen Raufutterverzehrer zu mindestens 90% 

aus Grundfutter besteht. Zudem ist ein Mindestanteil von Wiesen- und Weidefutter vorgeschrie-

ben, dieser beträgt im Talgebiet 75% und im Berggebiet 85%. Das GMF-Programm gilt gesamt-

betrieblich. Je Hektare Grünfläche wird ein GMF-Beitrag von CHF 200.- gewährt. Für die grasland-

basierte Milch- und Fleischproduktion erhielten 2018 634 Betriebe einen Beitrag, das sind 23 Be-

triebe mehr als 2014. Zeitgleich nahm die GMF-Fläche um 1'010.2 ha zu und belief sich 2018 auf 

13'704.9 ha.  

Tabelle 8: Die Flächen mit extensiv angebauten Kulturen (Extenso) haben zwischen 2014 und 2018 je nach Kultur unter-

schiedlich stark zugenommen (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Beitrag für Extenso Einheit mit Extenso-Beiträgen Veränderung  

  2014 2018 in % 

Betriebe Anzahl 622 600 -3.5 

Extenso Getreide ha 3305.8 3243.4 -1.9 

Extenso Raps ha 88.7 125.3 41.2 

Extenso Sonnenblumen ha 83.2 159.6 91.8 

Extenso Eiweisserbsen ha 48.9 106.8 118.6 

Extenso Ackerbohnen ha 2.6 44.2 1598.7 

Extenso Ackerschon ha 2.4   
Extenso Lupinen ha  4.2  

Die Extenso-Beiträge von CHF 400.- pro Hektare werden pro Kultur bezahlt, die gesamtbetrieblich 

extensiv angebaut wird. Es dürfen keine Wachstumsregulatoren, Fungizide, chemisch-synthetische 

Stimulatoren der natürlichen Abwehrkräfte und Insektizide eingesetzt werden. Welche Kulturen 

extensiv angebaut werden, ist im Voraus zu bestimmen. Zwischen 2014 und 2018 nahm die Anzahl 

Betriebe mit extensiver Produktion von Getreide, Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen, 

Lupinen und Raps (Extenso) um 3.5% ab (Tabelle 8). Bei den Flächen kam es zu einer Zunahme um 

151.9 ha auf 3'683.5 ha im 2018. Folglich stieg auch der Extenso-Beitrag um rund CHF 60'000.- an. 

Während die extensive Produktion bei Getreide leicht sank, nahm diese bei den übrigen Ackerkul-

turen deutlich zu. Der deutlichste Zuwachs fand bei den Ackerbohnen statt. Die Anbaufläche stieg 

von 2.6 ha auf 44.2 ha an. 

Mit den Tierwohlbeiträgen (RAUS- und BTS-Beiträge) werden finanzielle Anreize für die Förde-
rung von tierfreundlichen Produktionsformen gesetzt. 
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Entwicklung Betriebe und Tiere in GVE mit Tierwohlbeiträge BTS 

 
Abbildung 12: Die Entwicklung der Betriebe welche Tierwohlbeiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme 

(BTS) erhalten und der Anteil Tiere in GVE welche nach BTS gehalten werden am totalen Bestand der jeweiligen Tierkate-

gorie. (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn) 

Das BTS-Programm läuft bereits seit 1996. Zwischen 2014 und 2018 nahmen die am Programm 

beteiligten Betriebe bei den Kategorien Milchvieh, Rindvieh, Legehennen, Ziegen und Pferde zu 

(Abbildung 12). Dargestellt ist der Anteil Betriebe bzw. die nach BTS gehaltenen GVE am Total der 

Betriebe bzw. dem totalen Tierbestand in GVE der jeweiligen Tierkategorie. Bei den Mastpoulets 

beträgt der Anteil Betriebe welche 2018 am BTS-Programm teilnehmen 92.6% und ist somit am 

höchsten (Tabelle 9). Der Anteil nach BTS gehaltenen Mastpoulets (Anteil am Gesamtbestand in 

GVE) ist seit 2014 von 90.7% auf 96.5% gestiegen. Die beiden Tierkategorien Rindvieh (ohne 

Milchkühe) und Schweine werden auf 61.8% respektive 61.7% der Betriebe nach BTS gehalten. 

Der Anteil der nach BTS gehaltenen GVE liegt leicht höher, bei 69.2% (Rindvieh) und 71.8% 

(Schweine). Milchkühe werden 2018 auf 35.1% der Betriebe in besonders tierfreundlichen Stallun-

gen gehalten. Seit 2014 hat sowohl die Anzahl Betriebe als auch die Anzahl GVE zugenommen. 

2018 werden 55.9% der Milchkühe (in GVE) nach BTS gehalten. Die tiefste Beteiligung am BTS-

Programm wird bei den Betrieben mit Legehennen erreicht (26.1%), gefolgt von den pferdehal-

tenden Betrieben mit 33.4%. Allerdings werden 2018 der Grossteil aller Legehennen (83.1%) von 

den 83 Betrieben gehalten, welche BTS erfüllen. Deutlich tiefer (19.9%) ist der Anteil nach BTS 

gehaltenen Pferden. Pferdehaltungen und gehaltene GVE, welche die BTS-Anforderungen erfül-

len, sind aber seit 2014 zunehmend. Der Rückgang bei der Tierkategorie Ziegen ist durch die Strei-

chung der BTS-Beiträge für männliche Tiere zu erklären. 

Tabelle 9: Der Anteil Betriebe mit besonders tierfreundlicher Stallhaltung (BTS) und der Anteil GVE gehalten nach BTS ist 

zwischen 2014 und 2018 tendenziell angestiegen (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

BTS - Anteil Betriebe und gehaltene GVE 2014 2018 Verän-

derung  Total BTS Anteil Total BTS Anteil 

Betriebe mit BTS        

Milchkühe 774 227 29.3% 673 236 35.1% 19.6% 

Mutterkühe, Rinder und Kälber 1001 562 56.1% 930 575 61.8% 10.1% 

Schweine 180 111 61.7% 154 95 61.7% 0% 

Legehennen 324 81 25% 318 83 26.1% 4.4% 

Mastpoulet 21 19 90.5% 27 25 92.6% 2.3% 

Ziegen 114 44 38.6% 117 51 43.6% 12.9% 

Pferde 382 91 23.8% 371 124 33.4% 40.3% 

GVE mit BTS        

Milchkühe 15643.4 7435.1 47.5% 15006.1 8387.6 55.9% 17.6% 

Mutterkühe, Rinder und Kälber 11577.3 7547.2 65.2% 11360.5 7859.0 69.2% 6.1% 

Schweine 3592.1 2394.1 66.6% 3364.1 2416.8 71.8% 7.8% 

Legehennen 313.1 236.3 75.5% 391.0 324.9 83.1% 10.1% 

Mastpoulet 782.2 709.6 90.7% 716.9 691.9 96.5% 6.4% 

Ziegen 147.7 60.0 40.6% 178.7 63.5 35.6% -12.5% 

Pferde 1676.6 282.3 16.8% 1770.3 352.7 19.9% 18.4% 
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Die Abbildung 13 stellt die Anzahl Betriebe je Anteil nach BTS gehaltener Tiere dar. 2018 halten 

464 Betriebe weniger als 10% der auf dem Betrieb gehaltenen Tiere nach BTS. Verglichen mit 2014 

nehmen diese Betriebe ab. Zunehmend sind die Betriebe, welche mehr als 90% ihrer Tiere nach 

BTS-Vorschiften halten. Die übrigen rund 300 Betriebe verteilen sich relativ regelmässig zwischen 

10 und 90%. 

Anteil BTS bei den Betrieben mit BTS-Tierkategorien 

 
Abbildung 13: Die Anzahl Betriebe je Anteil nach BTS gehaltener GVE in den Jahren 2014 und 2018 (Quelle: Agrardaten-

erhebung Kanton Solothurn). 

Das RAUS-Programm wird vom Bund seit 1993 gefördert. Die Beteiligung der Betriebe liegt 2018, 

wie in Tabelle 10 sichtbar, je nach Tierkategorie zwischen 25.9% (Mastpoulet) und 81% (Schafe). 

Zwischen 2014 und 2018 sind die Mastpoulethaltungen auf 7 Betriebe angestiegen. Die Rindvieh-

halter liegen zwischen 68.8% (Milchvieh) und 78.5% (Mutterkühe, Rinder und Kälber). Die Be-

triebe mit Pferdehaltung haben mit 77.8% eine ähnlich hohe Beteiligung. Gestiegen ist beim Rind-

vieh sowohl die Anzahl Betriebe als auch die Anzahl GVE. Die Pferdehaltungen mit RAUS sind seit 

2014 gestiegen. Der Anteil nach RAUS gehaltener Equiden blieb unverändert, auch wenn die auf 

Betrieben mit Direktzahlungen gehaltenen Tiere der Pferdegattung abnehmend ist. Bei den Tier-

kategorien Legehennen, Ziegen und Schafe hat die Beteiligung der Betriebe am RAUS-Programm 

abgenommen. 

Entwicklung Betriebe und GVE mit Tierwohlbeiträgen RAUS 2014 bis  2018 

 
Abbildung 14: Die Entwicklung der Betriebe und der GVE zwischen 2014 und 2018, welche Tierwohlbeiträge für regel-

mässiger Auslauf ins Freie (RAUS) erhalten (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Die Mastpoulets sind mit einem Anteil von 7.3% am Gesamtbestand (in GVE) jene Tierkategorie 

mit der niedrigsten Beteiligung am RAUS-Programm. Bei den Schafen ist der Anteil mit 86.5% am 

höchsten, aber auch bei den Kategorien Rindvieh und Legehennen sind über 80% der GVE am 

RAUS-Programm beteiligt. Bei den Schweinen werden 47.3% der GVE nach RAUS gehalten. 
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Tabelle 10: Der Anteil Betriebe mit regelmässigem Auslauf ins Freie (RAUS) und der Anteil GVE gehalten nach RAUS ist 

zwischen 2014 und 2018 tendenziell angestiegen (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

RAUS - Anteil Betriebe und gehaltene GVE 2014 2018 Verän-

derung  Total RAUS Anteil Total RAUS Anteil 

Betriebe mit RAUS    

Milchkühe 774 509 65.8% 673 463 68.8% 4.6% 

Mutterkühe, Rinder und Kälber 1001 758 75.7% 930 730 78.5% 3.7% 

Schweine 180 98 54.4% 154 85 55.2% 1.4% 

Legehennen 324 122 37.7% 318 111 34.9% -7.3% 

Mastpoulet 21 3 14.3% 27 7 25.9% 81.5% 

Ziegen 114 74 64.9% 119 75 63% -2.9% 

Schafe 181 156 86.2% 179 145 81% -6% 

Pferde 388 293 75.5% 401 312 77.8% 3% 

GVE mit RAUS        

Milchkühe 15643.4 12534.1 80.1% 15006.1 12450.6 83% 3.6% 

Mutterkühe, Rinder und Kälber 11577.3 9054.1 78.2% 11360.5 9150.7 80.5% 3% 

Schweine 3592.1 1682.8 46.8% 3364.1 1591.5 47.3% 1% 

Legehennen 313.1 248.2 79.3% 391.0 333.9 85.4% 7.7% 

Mastpoulet 782.2 17.2 2.2% 716.9 52.3 7.3% 232% 

Ziegen 147.7 86.1 58.3% 188.7 105.0 55.7% -4.6% 

Schafe 812.3 722.8 89% 833.8 721.7 86.5% -2.7% 

Pferde 1884.1 1300.7 69% 1770.3 1222.6 69.1% 0% 

Zwischen 2014 und 2018 hat die Anzahl Betriebe, welche mehr als 90% ihrer Tiere (in GVE) nach 

RAUS halten um 136 Betriebe zugenommen. Schwindend sind jene Betriebe, die weniger als 10% 

ihrer Tiere nach RAUS-Programm halten. Ähnlich der Beteiligung beim BTS-Programm halten gut 

200 Betriebe zwischen10% und 90% ihrer Tiere nach RAUS. Die Verteilung ist ähnlich wie bei dem 

BTS-Programm. 

Anteil RAUS bei den Betrieben mit RAUS -Tierkategorien 

 
Abbildung 15: Die Anzahl Betriebe je Anteil nach RAUS gehaltener GVE in den Jahren 2014 und 2018  

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

3.1.6. Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienzbeiträge (REB) dienen zur Verbesserung der nachhaltigen Nutzung der na-

türlichen Ressourcen und der Effizienz beim Einsatz von Produktionsmitteln. Dazu wird in einem 

befristeten Rahmen von 6 Jahren Technik mit einem nachweislich positiven Effekt gezielt geför-

dert. So werden beispielsweise emissionsmindernde Ausbringverfahren von flüssigem Hofdünger 

und Gärgut mit einem Beitrag von CHF 30.- pro Hektare unterstützt. Auch schonende Bodenbear-

beitungsverfahren wie die Streifenfrässaat oder die Umrüstung auf driftreduzierende Düsen auf 

Feldspritzen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln wird finanziell abgegolten. Seit 2014 ha-

ben die Ressourceneffizienzbeiträge um CHF 483'743.80 zugenommen (Tabelle 11). Die Zunahme 
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der Fläche mit schonender Bodenbearbeitung hat den grössten Anteil am Anstieg der Ressour-

ceneffizienzbeiträge. 2018 wurden mit CHF 743'392.25 mehr als die Hälfte der Beiträge für die 

schonende Bodenbearbeitung bezahlt. 

Tabelle 11: Die Ressourceneffizienzbeiträge haben zwischen 2014 und 2018 zugenommen  

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Ressourceneffizienzbeiträge in CHF  2014 2018 Differenz 

Beitrag für emissionsmindernde Ausbringverfahren 399'204.15* 453'276.15 54'072.00 

Beitrag für schonende Bodenbearbeitung 430'890.00** 743'392.25 312'502.25 

Beitrag für den Einsatz von präziser Applikationstechnik 4'962.50 46'123.90 41'161.40 

Beitrag für stickstoffreduzierte Phasenfütterung Schweine 0.00 57'131.90 57'131.90 

Beitrag für die Reduktion der Pflanzenschutzmittel 0.00 18'876.75 18'876.75 

Ressourceneffizienzbeiträge 835'057.15 1'318'800.95 483'743.80 

* Beiträge aus REB emissionsmindernde Ausbringverfahren (CHF 9'774.15) korrigiert um Fläche mit Schleppschlauch-ein-

satz aus ARES (12'981 ha à CHF 30.-  plus 9'775.15 = CHF 399'204.15) 

** Beiträge aus REB schonende Bodenbearbeitung (CHF 124'878.-) korrigiert um die Fläche mit schonenden Bodenbear-

beitungsverfahren aus BORES 

Zur Senkung der Ammoniakemissionen beim Einsatz von flüssigem Hofdünger oder Gärgut wer-

den die emissionsmindernden Ausbringverfahren Schleppschlauch, Schleppschuh oder Gülledrill 

unterstützt. Wie in Tabelle 12 ersichtlich, sind die Flächen mit emissionsmindernden Ausbring-ver-

fahren seit 2014 weiter angestiegen. Während 2014 nur der Schleppschlauch als Verfahren ange-

meldet wurde, haben sich bis 2018 auch die beiden Verfahren Gülledrill und Schleppschuh etab-

lieren können, wenn auch nur in geringem Umfang. Noch vor dem Ende des Solothurner Ressour-

cenprojektes ARES überführte der Bund die Massnahme Schleppschlaucheinsatz in die Ressour-

ceneffizienzbeiträge. Da der Beitragsansatz im ARES mit CHF 40.-/ha höher war als der REB (CHF 

30.-), meldeten viele Landwirte Ihre Flächen erst nach Ablauf von ARES im Bundesprogramm an. 

In den Tabellen 11 und 12 wurden die REB-Werte um die im ARES angemeldete Massnahme M4 

Schleppschlaucheinsatz korrigiert. 

Tabelle 12: Die Fläche mit emissionsmindernden Ausbringverfahren hat zwischen 2014 und 2018 zugenommen  

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Ressourceneffizienzbeiträge für emiss ionsmindernde Ausbringverfahren  2014 2018 

 ha ha 

Emissionsmindernde Ausbringverfahren total 13'306.80* 15'178.96 

Gülledrill 0.00 168.99 

Schleppschlauch 13'306.80* 14'653.17 

Schleppschuh 0.00 356.81 

*325.8 Hektaren aus REB emissionsmindernde Ausbringverfahren korrigiert um die Hektar mit Schleppschlaucheinsatz 

aus ARES (12'981 ha) 

Mit der schonenden Bodenbearbeitung soll der fruchtbare Ackerboden gefördert werden. Der 

Beitrag für die schonende Bodenbearbeitung hat sich zwischen 2014 und 2018 knapp verdoppelt 

und liegt bei CHF 743’392.-. Wird die Bodenbearbeitung reduziert, steigt der Humusgehalt im Bo-

den an. Zusammen mit der verbesserten Bodenstruktur, höherer biologischer Aktivität und einer 

verbesserten Wasserspeicherkapazität stehen der Nahrungs- und Futtermittelproduktion frucht-

barere Böden zur Verfügung. Zeitgleich senkt die Bodenbedeckung das Risiko für Erosion.  

Tabelle 13: Die Fläche mit bodenschonenden Anbauverfahren stieg zwischen 2014 und 2018 an  

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Flächen mit Ressourceneffizienzbeiträge für schonende Bodenbearbeitung  

   2014  2018 

Verfahren BORES REB 
Anteil ohne 

Herbizid REB 
Anteil ohne 

Herbizid 

Direktsaat 
   Herbizidverzicht 

235.9 
- 

101.55 
3.5 3.4% 

413.3 
58.47 14.1% 

Streifenfrässaat 
   Herbizidverzicht 

1'133.9 
- 

140.27 
0 0 

384.84 
20.39 5.3% 

Mulchsaat 
   Herbizidverzicht 

176.1 
- 

486.7 
17.37 3.6% 

2758.31 
329.93 12% 

Total 
   Herbizidverzicht 

1545.9 
- 

728.51 
20.87 2.9% 

3556.46 
408.8 11.5% 
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Auch der Einsatz von präziser Applikationstechnik wird gefördert, um die Wirkstoffe sowohl ge-

zielter als auch effizienter auszubringen. Techniken wie die Unterblattspritzung ermöglichen an 

die Pflanzenphysiologie angepasste Behandlungen. Durch driftreduzierende Spritzgeräte soll die 

Abdrift aus der behandelten Kultur in ökologisch wertvolle Elemente und Oberflächengewässer 

und somit auch der Eintrag in das Grundwasser verringert werden. Die einmaligen Beiträge für 

eine Investition in diese Technik haben sich seit 2014 fast verzehnfacht und betrugen 2018 CHF 

46’124.-. 

Tabelle 14: Ressourceneffizienzbeiträge für den Einsatz präziser Applikationstechnik 2018 (Quelle: Agrardatenerhebung 

Kanton Solothurn). 

Einmalige Ressourceneffizienzbeiträge für den Einsatz von präziser Applikationstechnik (2018) 

 

Anzahl 

Geräte  Fr. 

Driftreduzierende Spritzgeräte 8 33'625.30 

Spritzeninnenreinigungen 11 15'227.70 

Die stickstoffreduzierte Phasenfütterung beim Schwein und die Reduktion von Pflanzenschutzmit-

tel durch den Verzicht auf Herbizid werden seit 2018 mit Beiträgen gestützt. Die Phasenfütterung 

zielt auf die Senkung der Ammoniakemissionen. Werden die Schweine phasengerecht mit Roh-

protein versorgt, kann der ausgeschiedene Stickstoff im Harn reduziert werden. Verglichen mit 

einem Durchmastfutter ist der Stickstoffeintrag in den landwirtschaftlichen Kreislauf geringer und 

die Ammoniakemissionen werden verringert. Im Kanton Solothurn wurden 2018 Beiträge in der 

Höhe von CHF 57’131.90 für die phasengerechte Fütterung von Schweinen ausbezahlt. Die Bei-

träge für die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln belaufen sich auf CHF 18’876.75. 

3.1.7. Einzelkulturbeiträge 

Auf die Einzelkulturbeiträge wird in diesem Bericht nicht eingegangen. Diese sind in der Einzel-

kulturbeitragsverordnung (EKBV; SR 910.17) geregelt. Der vorliegende Bericht beschränkt sich auf 

die Direktzahlungsverordnung und die kantonalen Ressourcenprogramme. 

3.1.8. Kantonale Förderprogramme 

Umstellungsbeiträge für Bio-Ackerbaubetriebe, Remontierungsbeiträge und die Finanzierung von 

innovativen Projekten fallen unter kantonale Förderprogramme auf der Stufe Einzelbetrieb.  

Bei den Remontierungsbeiträgen wird die Aufzucht von weiblichen Rindern im Solothurner Ber-

gebiet mit einem Beitrag unterstützt. Den Beitrag erhalten die Erstkäufer mit Betrieben in der Tal- 

oder Hügelzone des Kantons Solothurn. Dabei weisen die höchstens fünfjährigen Rinder und Kühe 

eine Trächtigkeit von mindestens vier Monaten auf oder haben nicht länger als zwei Monate vor-

her abgekalbt. Der Herkunftsbetrieb liegt in den Bergzonen 1-3 des Kantons Solothurn oder, wenn 

zwischen den Betrieben ein Aufzuchtvertrag besteht, des Kantons Baselland. Aufzuchttiere müs-

sen während mindestens 16 Monaten ununterbrochen in der Bergzone 1-3 stehen. Die Tiere haben 

nach dem Kauf für mindestens 2 Monate auf dem Betrieb des Erstkäufers zu stehen. 

Die Umstellungsbeiträge erhalten BIO-Ackerbaubetriebe, wenn sie über mindestens 4 ha offene 

Ackerfläche verfügen und diese mehr als 33% der landwirtschaftlichen Nutzfläche beträgt.  

Mit einer einmaligen «Starthilfe» werden nachhaltige Projekte unterstützt, die landwirtschaftlich 

von Nutzen sind. Es müssen mehrere Betriebe vom Projekt profitieren können und einzelne Pro-

dukte müssen in ein Gesamtsystem eingebunden sein. Bis 2015 wurden rund 70 Projekte beurteilt 

und mit Beiträgen unterstützt. Als Projektbeispiele können das regionale Marketing «so natür-

lich», Schule auf dem Bauernhof «SchuB» - als innovatives Projekt für praxisnahen Wissenstransfer 

- oder die Biogasanlage Niederamt genannt werden. 
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3.1.9. Kantonale Ressourcenprogramme 

Seit 2008 können über kantonale Ressourcenprogramme vom Bund gemäss Artikel 77 a/b des 

Landwirtschaftsgesetzes (LwG) zu Verfügung gestellte Mittel zur Verbesserung der Nachhaltigkeit 

in der Nutzung von natürlichen Ressourcen in der Landwirtschaft abgeholt werden. Dabei sind die 

Ressourcen Boden, Wasser, Luft, Biodiversität und Energie als Zielbereiche definiert. Ergänzend 

wird auch die Verbesserung von nachhaltigem Einsatz von Pflanzenschutz- und Tierarzneimittel, 

Dünger, Futtermittel oder Energie unterstützt. Die kantonalen Ressourcenprogramme sind nicht 

über die Direktzahlungsverordnung geregelt. Der Bund übernimmt 50 – 80% der Projektkosten, 

die Restfinanzierung wird über eine Trägerschaft gesichert. Die Trägerschaft trägt die Gesamtver-

antwortung für das Projekt während der gesamten Projektdauer. Ressourcenprogramme verfol-

gen ein Wirkungsziel und haben während der Projektdauer direkt im Projektgebiet zu messbaren 

Verbesserungen zu führen. Ergänzend wird durch ein Lernziel Wissensgewinn generiert, welcher 

auch ausserhalb von Projektdauer und Region von Nutzen ist. Im Projekt müssen Massnahmen 

definiert werden, die zu der intentionalen Erreichung der Projektziele beitragen. Sie können ne-

ben Neuerungen in der landwirtschaftlichen Praxis auch die Ausbildung und Beratung, Informa-

tion, Wirkungsmonitoring, Umsetzungs-kontrolle und wissenschaftliche Begleitung umfassen. Die 

wissenschaftliche Begleitung und das Wirkungsmonitoring sind obligatorisch. Die beiden kanto-

nalen Ressourcenprogramme ARES (Massnahmen zur Minderung von Ammoniakemissionen) und 

BORES (Massnahmen zum Erhalten der Bodenfruchtbarkeit) konnten 2015 nach 6 Jahren Projekt-

dauer erfolgreich abgeschlossen werden. Im Herbst 2017 startete das Ressourcenprogramm Humus 

mit dem Ziel den Humusaufbau auf Ackerböden zu fördern und die Bodenfruchtbarkeit nachhal-

tig sicherzustellen.  

Während der gesamten Dauer des Ressourcenprogramm ARES hatten 326 Betriebe (rund ein Vier-

tel aller direktzahlungsberechtigten Betriebe des Kantons) die Schleppschlauchvereinbarung un-

terzeichnet. Die Projektziele wurden gerade bei der Massnahme Schleppschlauch bereits ab dem 

ersten Projektjahr erreicht. Im Laufe der 6 Projektjahre hat der Einsatz von Schleppschlauchvertei-

ler, Schleppschuh und Gülledrill stetig zugenommen. Im Jahr 2015 wurden die flüssigen Hofdün-

ger auf 14’050 ha mit einem emissionsmindernden Ausbringverfahren ausgebracht. Im Projektpe-

rimeter konnte mit dem Wirkungsmonitoring eine tendenzielle Verbesserung der Ammoniakkon-

zentration festgestellt werden, allerdings ist eine signifikante Reduktion nicht belegt. Die im Res-

sourcenprogramm ARES umgesetzte Massnahme Schlepp-schlauch wurde vom Bund ab 2014 in 

die Ressourceneffizienzbeiträge (REB) für emissionsmindernde Ausbringverfahren überführt. Da-

bei wurde der Beitragsansatz von CHF 40.- auf CHF 30.- pro Hektare reduziert. 

Tabelle 15: Die Ausgaben für ARES in den Projektjahren 2010 bis 2015 (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

ARES effektive Ausgaben in CHF      

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total Massnahmen 261'517 339'982 428'399 508'733 577'870 686'640 2'803'141 

Schleppschlaucheinsatz 254'617 323'411 402'348 473'031 519'236 562'030 2'534'672 

Abdeckung Güllebehälter 0 0 0 15’280 37’059 24’915 77’254 

N-reduziertes Futter 0 16’571 16’301 20’423 21’575 37’196 112’066 

Einzelprojekte 6’900 0 9’750 0 0 62’500 79’150 

Wirkungsmonitoring 9’999 14’280 26’424 26’424 26'424 26'424 129’975 

Total 271'516 354'262 454'823 535'157 604'294 713'065 2'933'117 

Mit der steigenden Beteiligung sind auch die jährlichen Ausgaben für das Ressourcenprogramm 

gestiegen. Über alle Projektjahre löste die Massnahme Schleppschlaucheinsatz den grössten Anteil 

an Projektbeiträgen aus.  

Zeitgleich lief auch das Ressourcenprogramm BORES. Von den 8 Massnahmen, welche die Land-

wirte und Landwirtinnen umsetzen konnten, wurden 2015 bei den Massnahmen Bio Onland Pflug, 
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Direktsaat und Mulchsaat die Zielsetzung erreicht. So wurden 2015 auf 850.69 ha verschiede Kul-

turen mit Mulchsaat angesät. Da seit 2015 mit der Einführung der Ressourceneffizienzbeiträge des 

Bundes (REB) die Direktsaat, Streifenfrässsaat und Mulchsaat auch auf Bundesebene gefördert 

werden, nahm die Projektbeteiligung zwischen 2014 und 2015 leicht ab. 

Tabelle 16: Die Ausgaben für BORES in den Projektjahren 2010 bis 2015 (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

BORES effektive Ausgaben in CHF      

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Projektadministration 64'440 54'533 46'896 34'800 37'191 33'506 271'366 

Total Massnahmen 331'114 517'508 460'806 455'065 433'959 363'186 2'561'638 

Onland Pflug 0 0 0 4’210 8’723 12’164 25’097 

Streifenfrässsaat 33'335 44'785 43'230 40'930 44'023 53'998 260'300 

Direktsaat 47'395 85'045 75'455 77'263 57'670 38'246 381'074 

Mulchsaat 216'203 334'243 309'950 294'245 282'718 212'672 1'650'030 

Grünstreifen 6'364 3'199 2'754 1'778 2'634 3'195 19'924 

Winterbegrünung 22'944 41'922 24'152 28'697 27'469 33'672 178'856 

Grubber 4'703 8'144 5'255 7'943 6'226 6'624 38'895 

Fruchtfolge 170 170 10 0 988 940 2278 

Nachzahlungen 0 0 0 0 2’635 1’675 4’310 

Wirkungsmonitoring 0 0 0 26’594 0 11’368 37’962 

Total 395'554 572'041 507'702 516'459 470'275 408'059 2'870'090 

Während Ausgaben für die Projektadministration im Verlauf der Projektdauer laufend gesenkt 

werden konnten, nahmen die Beiträge für Massnahmen im Jahr 2011 stark zu und sanken an-

schliessend bis 2015 wieder. Der starke Rückgang der Zahlungen zwischen 2014 und 2015 ist den 

eingeführten REB zuzuschreiben. Da die Beitragsansätze für die Streifenfrässsaat im Ressourcen-

programm BORES höher lagen als bei den REB war die Umsetzung der Massnahme im Projekt 

steigend. Anteilsmässig war die Beteiligung bei der Massnahme Mulchsaat am grössten. 

Im ersten Projektjahr (2018) des Ressourcenprogrammes Humus beteiligten sich 222 Landwirtin-

nen und Landwirte. Das Programm ist auf Betriebe mit mindesten 4.5 ha offener Ackerfläche und 

maximal 1.1 GVE pro Hektare beschränkt. Davon konnten 159 Betriebe die Humusbilanz mit dem 

Humusbilanz-Tool berechnen und zusätzlich Massnahmen auf Ihrem Betrieb anmelden. Die restli-

chen 63 Betriebe berechneten nur die Humusbilanz. Neben der obligatorischen Massnahme Hu-

musbilanz, wurden Gründüngungen von 84 Betrieben angemeldet. Die Massnahme wurde am 

häufigsten umgesetzt. Von dem jährlich für Massnahmen zur Verfügung stehenden Budget wurde 

gut die Hälfe ausgeschöpft. Total wurden Beiträge in der Höhe von CHF 323'043.- ausbezahlt. 

Tabelle 17: Die definierten Ziele verglichen mit den effektiv erreichten Ziele im ersten Projektjahr des Ressourcenpro-

grammes Humus (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Ressourcenprogramm Humus  Zielerreichung im Projektjahr 1 (2018) 

Massnahme Einheit PJ 1 angestrebt PJ 1 erreicht PJ 6 angestrebt 

Mistkompostierung t frisch 1100 2163 3800 

Untersaat/Einsaat ha 20 62 40 

Gründüngung ha 60 334 210 

Zwischenfutter ha 60 125.9 180 

Kunstwiese mit Luzerne ha 10 72.4 20 

mehrjährige Kunstwiese ha 120 122.3 410 

Die quantitativen Ziele für das erste Projektjahr konnten bei allen Massnahmen erreicht werden. 

Bis zum 6. Projektjahr (2023) besteht bei den Massnahmen Mistkompostierung, Zwischenfutter 

und mehrjährige Kunstwiese Steigerungspotential. Neben der Massnahmenumsetzung wurde im 
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Juni 2018 ein Arbeitskreis mit 14 Landwirtinnen und Landwirten gestartet. Neben der intensiven 

Auseinandersetzung mit dem Humusaufbau wird das Wirkungsmonitoring des Ressourcenpro-

grammes Humus auf den Betrieben des Arbeitskreises durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden im 

Herbst 2018 auf 75 Parzellen Bodenproben genommen. Die Hochschule für Agrar-, Forst und Le-

bensmittelwissenschaften (HAFL) versucht mit verschiedenen Analysen wie Bestimmung des orga-

nischen Kohlenstoffgehalt, Dichte des Bodens und Körnung Aussagen über den Humusaufbau der 

Flächen zu machen. 

3.1.10. Co-Finanzierung Kanton 

Bereits vor der AP 14-17 beteiligte sich der Kanton Solothurn sowohl an den Beiträgen für die 

ökologische Qualität, wie auch an den Beiträgen für Ressourcenprojekte. Insbesondere bei den 

Flächen nach Ökoqualitätsverordnung (ÖQV) sind die Beiträge zwischen 2010 und 2013 stark an-

gestiegen. 

Im Durchschnitt beteiligte sich der Kanton Solothurn in dieser Periode mit 21.8% an den Beiträgen 

für Flächen nach Ökoqualitätsverordnung (ÖQV) und mit 19.2% an den Ressourcenprojekten. Im 

Schnitt hat der Kanton Solothurn jährlich CHF 715'594.- an die Beiträge beigesteuert. 

Tabelle 18: Die Co-Finanzierung durch den Kanton vor der AP 14-17 (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Kantonsbeiträge vor AP 14-17 in CHF 2010 2011 2012 2013 Mittel 10-13 

ÖQV-Beiträge      

Total Beiträge 1'476'918 1'797'187 3'079'581 4'410'872 2'691'139 

Anteil Bund 1'198'171 1'437'017 2'491'720 3'293'434 2'105'086 

Anteil Kanton 278'747 360'170 587'861 1'117'438 586'054 

Anteil Kanton (%) 18.87% 20.04% 19.09% 25.33% 21.78% 

Beiträge Ressourcenprojekte (REB)      

Total Beiträge 312'361.70  724'274.95  1'032'397.75  627'425.80  674'115 

Anteil Bund 284'800 580'000 813'000 500'500 544'575 

Anteil Kanton 27'562 144'275 219'398 126'926 129'540 

Anteil Kanton (%) 8.82% 19.92% 21.25% 20.23% 19.22% 

    

Total Kantonsbeiträge vor AP 14-17 (Mittel 2010-2013) für ÖQV und REB 715'594 

Mit der AP 14-17 wurde auch die Co-Finanzierung durch die Kantone angepasst. Die kantonale 

Beteiligung für Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsbeiträge ist bei 10% festgelegt. Die Bei-

träge für die Vernetzung und die Landschaftsqualität sind seit 2014 steigend. Im Mittel wurden 

dafür CHF 686'632.- aus der Kantonskasse bezahlt.  

Tabelle 19: : Die Co-Finanzierung durch den Kanton während der AP 14-17 (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solo-

thurn). 

Kantonsbeiträge unter AP 14-17 in CHF 2014 2015 2016 2017 2018 Mittel 14-18 

Vernetzung und LQB             

Total Beiträge 4'676'928 6'601'031 7'378'745 8'788'124 8'742'733 7'237'512 

Anteil Bund 4'209'235 5'940'511 6'639'241 7'909'311 7'868'460 6'513'352 

Anteil Kanton 467'693 660'520 739'503 878'812 874'273 724'160 

Anteil Kanton (%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Beiträge Ressourcenprojekte (REB)     

Total Beiträge 958'063.60 1'516'973.25  650'000 623'000 937'009.21 

Anteil Bund 772'620.85 1'294'276.85  520'000 498'400 771'324.43 

Anteil Kanton 185'443 222'696  130'000 124'600 165'684.78 

Anteil Kanton (%) 19.36% 14.68%  20% 20% 19% 

       

Total Kantonsbeiträge unter AP 14-17 (Mittel 2014-2018) für Vernetzung , LQB und REB 889'845 
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3.2. Umsetzung der AP 14-17 im Agrarvollzug 

Die AP 14-17 formulierte konkrete Massnahmen, mit welchen die Ziele für die Landwirtschaft er-

reicht werden sollten. Durch die Erweiterung des Direktzahlungssystems wurden verschiedene, 

teils sehr spezifische, Direktzahlungsinstrumente eingeführt. Einerseits ermöglichten diese Mass-

nahmen den effizienten und zielorientierten Einsatz von Bundesmitteln. Auf der anderen Seite 

führte die Vielfalt an Massnahmen zu einem Anstieg des administrativen Aufwands, sowohl für 

die Bewirtschaftenden als auch für den Vollzug, hauptsächlich Kanton und Kontrollorganisatio-

nen. Seit 2014 ist die Dichte an Direktzahlungsinstrumenten laufend gestiegen, was den Überblick 

auch für den Vollzug erschwert. 

Ebenfalls seit 2014 wird die Flächenerhebung georeferenziert durchgeführt. Im GELAN werden 

neben den Bewirtschaftungseinheiten sämtliche räumlich geführten Kulturen – Dauerwiesen, 

Weiden, Biodiversitätsförderflächen wie Hecken, Hochstammfeldobstbäume etc. – eingezeichnet. 

Die Ackerkulturen werden nummerisch erfasst. Bei den räumlich geführten Kulturen können An-

gaben über die Qualität bei Biodiversitätsförderflächen und die Nutzungsvariante bei Objekten in 

der Vernetzung angegeben werden. Auch die Landschaftsqualitätsbeiträge können auf der Ebene 

Bewirtschaftungseinheit erfasst werden. Dies ermöglicht die umfangreiche Erfassung der in LQB 

gemeldeten landwirtschaftlichen Nutzfläche und die Abbildung als Raumdaten. Die georeferen-

zierte Erfassung vereinfacht zudem den interkantonalen Austausch.  

Angedacht ist zudem die schrittweise Umstellung auf den papierlosen Agrarvollzug. Im GELAN 

wird die Kommunikation per Mail und SMS in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Idealerweise wer-

den die Erhebungsunterlagen bereits ab der Herbsterhebung 2019 nur noch elektronisch übermit-

telt. Dies Bedingt die konsequente Erfassung der Mailadressen der Bewirtschaftenden. 
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3.3. Strukturwandel 

Ausgewertet wurden die aktiven Betriebe mit Direktzahlungsgrösse (> 0.2 SAK), bei welchen die 

bewirtschaftende Person den Wohnsitz und der Betrieb den Hauptstandort im Kanton Solothurn 

haben. 

Entwicklung der Betriebe 

Die Zahl der Betriebe nimmt seit mehreren Jahrzehnten stetig ab. Im Jahr 2018 waren im Kanton 

Solothurn 1224 aktive Betriebe verzeichnet, die mehr als 0.2 Standardarbeitskräfte (SAK) aufwei-

sen. Gegenüber dem Vorjahr sank die Anzahl Betriebe um 6 Betriebe bzw. um 0.49%. Seit Beginn 

der AP 14-17 hat sich die Anzahl Betriebe um 5.34% reduziert. Schweizweit sank die Anzahl Be-

triebe seit 2000 durchschnittlich um 1.8% pro Jahr. Der grösste Verlust wurde bei den Betrieben 

in der Grössenklasse von 10 bis 20 ha verzeichnet. Zugenommen haben die Betriebe mit mehr als 

30 ha. Damit lässt sich die Entwicklung hin zu grösseren Betriebsstrukturen schweizweit beobach-

ten. Der Kanton Solothurn bildet hier keine Ausnahme. 

Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Grössenklasse (Kanton Solothurn) 

 
Abbildung 16: Zwischen 2010 und 2018 nahmen die Betriebe mit weniger als 20 ha Betriebsfläche zu Gunsten der Be-

triebe mit mehr als 50 ha Betriebsfläche ab (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Zwischen 2010 und 2018 nahmen die Betriebe mit mehr als 50 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 

(LN) um 55.4% zu, während die Anzahl Betriebe mit einer Betriebsgrösse mit weniger als 20 ha 

durchschnittlich um 17.4% zurückging. So sank die Anzahl Betriebe zwischen 10 und 20 ha seit 

2014 von 401 auf 341 Betriebe. Leicht rückläufig verhielt sich auch die Anzahl Betriebe mit einer 

Betriebsgrösse zwischen 20 und 50 ha. Eine Zunahme ist bei den Kleinstbetrieben mit weniger als 

3 ha feststellbar. Seit 2010 sind diese von 9 auf total 29 Betriebe angestiegen. Diese Kleinstbetriebe 

sind im Kanton Solothurn der Freizeitlandwirtschaft zuzuordnen. Relativ stabil blieb die Anzahl 

Betriebe mit einer Grösse zwischen 30 und 50 ha.  

Die Höhenlage hat einen Einfluss auf die Ausprägung des Strukturwandels. In der Bergzone 3 blieb 

die Anzahl Betriebe zwischen 2014 und 2018 über alle Grössenklassen unverändert. Im Talgebiet 

(Tal- und Hügelzone) kann der Rückgang von Landwirtschaftsbetrieben beobachtet werden. Zu-

nehmend sind die ganz grossen bzw. die ganz kleinen Betriebe. Entsprechend verkleinert sich die 

Anzahl Betriebe mit einer Grösse zwischen 3 und 30 ha. In der Hügelzone hat mit 6.31% der 

grösste Betriebsrückgang stattgefunden. Es fand zusätzlich eine Verschiebung zu den Betrieben 

mit mehr als 50 ha statt. Zwischen 2014 und 2018 hat sich deren Anzahl fast verdoppelt. Auch in 

den Bergzonen 1 und 2 nehmen die grossen Betriebe auf Kosten der kleinen Betriebe zu. Hier 

können sich aber auch Betriebe mit einer Grösse von 20 bis 30 ha entweder halten (Bergzone 2) 

oder sogar positiv entwickeln (Bergzone 1). Das Berggebiet (Bergzone 1 bis 3) ist zwischen 2014 

und 2018 weniger stark vom Rückgang der Anzahl Betriebe betroffen als das Talgebiet. 
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Tabelle 20: Die Entwicklung der Betriebe nach Grössenklasse und Zone (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

 Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Grössenklasse und Zone  

 Zone Grössenklasse Anzahl Betriebe Anzahl Betriebe Veränderung in % 

 ha LN 2014 2018 2014 - 2018 

Talzone 0-3 19 23 21.05% 

  3-10 67 56 -16.42% 

  10-20 281 237 -15.66% 

  20-30 235 227 -3.40% 

  30-50 129 136 5.43% 

  > 50 36 45 25.00% 

  Total 767 724 -5.61% 

Hügelzone 0-3 6 4 -33.33% 

  3-10 46 43 -6.52% 

  10-20 62 53 -14.52% 

  20-30 50 47 -6.00% 

  30-50 49 44 -10.20% 

  > 50 9 17 88.89% 

  Total 222 208 -6.31% 

Bergzone 1 0-3 2 2 0.00% 

  3-10 29 24 -17.24% 

  10-20 41 35 -14.63% 

  20-30 51 55 7.84% 

  30-50 55 47 -14.55% 

  > 50 13 19 46.15% 

  Total 191 182 -4.71% 

Bergzone 2 3-10 12 8 -33.33% 

  10-20 16 15 -6.25% 

  20-30 26 26 0.00% 

  30-50 32 33 3.13% 

  > 50 15 16 6.67% 

  Total 101 98 -2.97% 

Bergzone 3 3-10 1 1 0.00% 

  10-20 1 1 0.00% 

  20-30 5 5 0.00% 

  30-50 1 1 0.00% 

  > 50 4 4 0.00% 

  Total 12 12 0.00% 

Total  1293 1224 -5.34% 

Um die Diversität der Betriebe bezüglich Grösse, Betriebszweige aber auch die standortbedingten 

Unterschiede zu umgehen, wird die Betriebsgrösse über die Standardarbeitskraft (SAK) verglichen. 

Die standardisierten Faktoren basieren auf arbeitswirtschaftlichen Grundlagen. Gerechnet wird 

mit den auf dem Betrieb vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen, den Nutztieren sowie den 

standortbedingten und produktionsabhängigen Erschwernissen. Damit können beispielsweise die 

Hanglagen oder der biologische Landbau berücksichtigt werden.  

Zur Veranschaulichung: Ein Gemüsebaubetrieb in der Talzone, ohne Hanglage und mit 7 ha inten-

siven Gemüsekulturen und den nach DZV vorgeschriebenen 24.5 Aren ökologischer Ausgleichsflä-

che hat eine Betriebsgrösse von 2.27 SAK. Der Milchviehbetrieb in der Talzone mit 30 GVE und 

45.5 ha Futter- und Ackerbau ohne Hanglage und 100 Hochstammfeldobstbäumen erreicht eben-

falls 2.27 SAK.  
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Entwicklung der Betriebsgrösse nach SAK 

 

Abbildung 17: Zwischen 2014 und 2018 verringerte sich die Anzahl Betriebe mit einer Betriebsgrösse grösser 1.125 SAK 

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Die Untergrenze von 0.2 SAK berechtigt einen Betrieb laut DZV zur Beantragung von Direktzah-

lungen. Ist eine Einheit von Landwirtschaftlichen Grundstücken, Bauten und Anlagen, die als 

Grundlage für die landwirtschaftliche Produktion dienen, grösser als 0.75 SAK, spricht man von 

einem landwirtschaftlichen Gewerbe (gemäss dem kantonalen Landwirtschaftsgesetz). 

Die Grösse der Betriebe in SAK hat sich zwischen 2014 und 2018 verändert. Betriebe mit mehr als 

1.125 SAK nehmen ab und gleichzeitig ist die Zunahme von Betrieben zwischen 0.2 und 1.125 SAK 

feststellbar. Während 2014 noch 457 Betriebe mit weniger als 1.125 SAK wirtschafteten sind 2018 

554 Betriebe verzeichnet. Bis 2018 sank die Anzahl Betriebe mit mehr als 1.125 SAK um 166 Be-

triebe. 

Die Betriebe im Kanton Solothurn haben grösstenteils weniger als 40 ha LN und 3 SAK. Steigt die 

Betriebsgrösse in ha, nehmen auch die SAK zu. Allerdings nehmen die SAK pro ha tendenziell ab, 

je mehr ha bewirtschaftet werden. In der Bandbreite zwischen 3 und 6 SAK streuen die Betriebe 

relativ gleichmässig mit Flächen zwischen 20 und 90 ha.  

Zusammenhang SAK und ha 2018 

Abbildung 18: Der Grossteil der landwirtschaftlichen Betriebe ist kleiner als 3 SAK und bewirtschaftet weniger als 40 ha 

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Entwicklung der Sömmerungsbetriebe 

Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe sind saisonal bewirtschaftete Betriebe die der 

Sömmerung von Tieren dienen. Im Sommer 2018 sömmerten 55 Betriebe auf 1'742 ha rund 3'500 

Tiere der Kategorien Rindvieh, Pferde, Schafe, Ziegen und Schweine. Während die Anzahl Betriebe 

seit 2014 unverändert blieb, hat die Sömmerungsfläche um 64 ha abgenommen. Beim Wald 

konnte im selben Zeitraum eine leichte Zunahme von 13 ha beobachtet werden. 
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Zur Sömmerungsfläche zählen laut Landwirtschaftlicher Begriffsverordnung (LBV; SR 910.91) die 

Sömmerungsweiden – im Kanton Solothurn anteilsmässig am häufigsten – sowie die Gemein-

schaftsweiden und Heuweisen, welche für die Zufütterung während der Sömmerung verwendet 

werden. Sie sind nach der Landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung (SR 912.1) als Sömmerungs-

gebiet ausgeschieden und werden nicht zur landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) gezählt.  

Flächenentwicklung der Sömmerungsbetriebe zwischen 2014 und 2018 

Abbildung 19: Zwischen 2014 und 2018 hat die Sömmerungsfläche leicht abgenommen (Quelle: Agrardatenerhebung 

Kanton Solothurn). 

In der Sömmerung wird der Tierbesatz in Normalstösse umgerechnet. 1 Normalstoss entspricht 

einer Grossvieheinheit (GVE) die 100 Tage auf dem Sömmerungsbetrieb verbringt. Wird beispiels-

weise ein Rind, das etwas älter als jährig ist und mit 0.4 GVE bewertet wird, für 120 Tage gesöm-

mert, entspricht das Rind mit dieser Sömmerungsdauer einem Normalstoss von 0.48. Der Kanton 

legt für jeden Sömmerungsbetrieb einen Normalbesatz für raufutterverzehrende Nutztiere fest. 

Dieser wird an der nachhaltigen Nutzung der Sömmerungsfläche bemessen und entsprechend ver-

fügt.  

Die effektiv gesömmerten Normalstösse haben zwischen 2010 und 2018 leicht abgenommen. 2014 

wurden die GVE-Faktoren bei Mutterkühen von 0.8 auf 1 GVE pro Tier angepasst. Dies erklärt den 

Anstieg des Besatzes zwischen 2013 und 2014.  

Verfügte und effektiv gesömmerte Normalstösse 2010 bis  2018 

 

Abbildung 20: Zwischen 2010 und 2018 sind die effektiv gesömmerten Normalstösse (NST) leicht rückgängig. Der Anstieg 

von 2013 auf 2014 lässt sich durch die Anpassung des GVE-Faktors von 0.8 auf 1 GVE bei Mutterkühen erklären  

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 
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Entwicklung der Landwirtschaftlichen Nutzfläche 

Ein Blick auf die Arealstatistik seit 1952 zeigt den deutlichen Rückgang des Kulturlands von über 

45'000 ha auf rund 35'000 ha im Jahr 1982. Verantwortlich für den Rückgang ist in erster Linien 

die Versiegelung der Fläche mit Siedlungen und Verkehrsinfrastrukturen. Zunehmend war auch 

die Waldfläche. Erst mit der Revision des Raumplanungsgesetzes 2014 wurde dem Kulturland-

schutz ein höherer Stellenwert beigemessen. Die beschlossenen Massnahmen gegen die Zersiede-

lung und für die nachhaltige Nutzung der limitierten Ressource Boden sollen den Kulturlandver-

lust, wo möglich, verhindern. 

Die Bodennutzung im Kanton Solothurn zeitlich betrachtet 

 

Abbildung 21: Seit 1952 ist das Kulturland rückläufig. Erst mit der Revision des Raumplanungsgesetztes 2014 wird dem 

Kulturlandschutz ein höherer Stellenwert beigemessen (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb zugeordnete, pflanzenbaulich ge-

nutzte Fläche, die den Bewirtschaftern ganzjährig zur Verfügung steht. Sie setzt sich aus Acker- 

und Dauergrünfläche zusammen, schliesst aber auch Streueflächen, Flächen mit Dauerkulturen, 

Hecken-, Feld und Ufergehölze sowie Flächen mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau (z.B. 

Gewächshaus) ein. Die landwirtschaftliche Nutzfläche nahm gegenüber 2011 um 1'295 ha (-4%) 

ab und beträgt 2018 rund 31'245 ha. Die offene Ackerfläche schwand um -2.8%. Die Flächen mit 

Dauerkulturen blieben relativ stabil. 

Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

 

Abbildung 22: Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche seit 2011 (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solo-

thurn). 

Die Naturwiesen- und Weiden machen mit 51.7% den grössten Anteil an der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche aus. Der Anteil Naturwiesen ist mit 34.1% fast doppelt so gross wie die Weiden mit 

17.6%. Seit 2011 sind die Naturwiesen- und Weiden um 6.3% auf 16'039.4 ha zurückgegangen. 

Verglichen mit 2014 sind die Weideflächen aber wieder zunehmend. Als Ackerfläche gilt die in 

eine Fruchtfolge einbezogene Fläche. Sie setzt sich aus offener Ackerfläche und Kunstwiese zu-

sammen und war im Jahr 2018 14’603.1 ha gross. Die Kunstwiese machte dabei einen Anteil von 

30.6% aus, die restlichen rund 69.4% waren mit Ackerkulturen belegt.  
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Kulturanteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) 2018

 

Abbildung 23: Die Anteile der einzelnen Kulturen an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (Quelle: Agrardatenerhebung 

Kanton Solothurn). 

Bei den Ackerkulturen dominiert der Getreideanbau. Bezogen auf die offene Ackerfläche wird 

auf 54.7% der Fläche Getreide und Körnermais produziert. Der Kulturanteil an der landwirtschaft-

lichen Nutzfläche liegt bei 17.9% und ist somit höher als der Anteil Kunstwiese mit 14.4%. Die 

Anbaufläche von Getreide und Körnermais ist zwischen 2011 und 2018 um 3.4% zurückgegangen. 

Seit 2014 ist die Anbaufläche wieder zunehmend. Sinkend ist die Anbaufläche von Silomais. Seit 

2011 hat diese um 8.3% abgenommen und macht 2018 mit 2'091.5 ha 6.7% der landwirtschaftli-

chen Nutzfläche aus. Die Ölsaaten, hauptsächlich Raps und Sonnenblumen, konnten als einzige 

Kulturen einen leichten Anstieg der Anbauflächen verzeichnen. Zwischen 2011 und 2014 ist die 

angebaute Fläche auf über 1000 ha gestiegen und hat anschliessend bis 2018 wieder auf 990.4 ha 

abgenommen. Der Anteil der Ölsaaten an der Landwirtschaftlichen Nutzfläche liegt 2018 bei 

3.1%. Kartoffeln wurden 2018 auf 320.1 ha (1%) angebaut. Die Anbaufläche ist seit 2011 um gut 

einen Viertel zurückgegangen. Auch der Zuckerrübenanbau ging seit 2011 um 11.2% zurück. Tem-

porär ist die Anbaufläche 2014 auf 674.6 ha angestiegen und anschliessend bis 2018 auf eine An-

baufläche von 523.8 ha gesunken. Der Rückgang bei den einzelnen Kulturen führte zu einer Zu-

nahme bei der übrigen offenen Ackerfläche. Darunter fallen unter anderem Kulturen wie Acker-

bohnen, Eiweisserbsen, Lupinen, Freiland-Konservengemüse, Hirse oder Tabak. Ein verschwindend 

kleiner Anteil haben Kulturen wie Obst in Anlagen, Reben und Beeren. Die Fläche für Hecken und 

Streue beläuft sich 2018 auf 172.5 ha und ist seit 2014 zunehmend. Deren Anteil macht aktuell 

0.6% der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. 

Tabelle 21: Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche und der Nutzungsart zwischen 2011 und 2018 (Quelle: 

Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) nach Nutzungsart  Veränderung  Veränderung  

 2011 2014 2018 2014 - 2018 2011 - 2018 

Kulturen in ha       

Ölsaaten 939.3 979.4 949.1 -3.1% 1.0% 

Kartoffeln 417.7 375.6 320.1 -14.8% -23.4% 

Zuckerrüben 589.9 674.6 523.8 -22.4% -11.2% 

Getreide/Körnermais 5'737.7 5'424.1 5'543.0 2.2% -3.4% 

Silomais 2'284.2 2'118.7 2'091.5 -1.3% -8.4% 

übrige offene Ackerfläche 457.0 520.2 706.2 35.8% 54.5% 

Kunstwiese 4'704.2 4'406.7 4'469.3 1.4% -5.0% 

Weiden 5'608.5 5'159.6 5'468.7 6.0% -2.5% 

Naturwiesen 11'511.2 10'761.1 10'570.7 -1.8% -8.2% 

Obst/Reben/Beeren 121.3 97.3 118.9 22.2% -2.0% 

Hecken und Streuefläche 132.4 138.2 172.5 24.8% 30.3% 

Übrige landw. Nutzung  120.3 347.2 90.9 -73.8% -24.4% 

Landwirtschaftliche Nutzfläche 32'539.7 31'203.3 31'244.6 0.1% -4.0% 
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Nutztierhalter und Nutztierbestände 

Bei der Nutztierhaltung lassen sich zwischen 2011 und 2018 – wie auch bei Betriebszahlen und der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche - Veränderung feststellen. Tendenziell sind die tierhaltenden 

Betriebe abnehmend, seit 2011 wurden 300 Tierhaltungen aufgegeben. Dies entspricht einem 

Rückgang von 25.1%. Wobei der Rückgang zwischen 2011 und 2014 ausgeprägter war als zwi-

schen 2014 und 2018. Bei den einzelnen Tierkategorien bestehen teils deutliche Unterschiede. Ver-

glichen mit 2011 hat die Anzahl Betriebe mit Milchvieh um 20.3% abgenommen. Im Jahr 2018 

halten noch 673 Betriebe Milchvieh. Ein Rückgang von 15.2% ist bei den Rindviehhalterinnen und 

Rindviehhalter ohne Milchkühe feststellbar. Zwischen 2011 und 2018 gaben 66 Betriebe die Hal-

tung von Schweinen auf, was rund einem Drittel der schweinehaltenden Betrieben entspricht. 

Zwischen 2011 und 2018 hat auch die Haltung von Legehennen abgenommen, wobei die Verän-

derung nach 2014 deutlich geringer war. Ein ähnliches Bild zeigen die gehaltenen Schafe. Wieder 

zunehmend ist die Haltung von Mastpoulets; verglichen mit 2011 ist die Anzahl Betriebe dennoch 

leicht zurückgegangen. Bei der Ziegenhaltung kann von der gleichen Entwicklung gesprochen 

werden. Deutlich zugenommen haben hingegen die Betriebe mit Pferdehaltung. 

Tabelle 22: Die Entwicklung der Nutztierhalter/Innen nach Tierkategorie zwischen 2011 und 2018  

(Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Entwicklung der Anzahl Nutztierhalter/Innen Veränderung 

2014 – 2018 

Veränderung 

2011 – 2018  2011 2014 2018 

Total Betriebe 1535 1293 1224 -5.3% -20.3% 

Viehhalter 1408 1184 1108 -6.4% -25.1% 

Milchkühe 844 774 673 -13% -20.3% 

Rindvieh (ohne Milchkühe) 1097 1001 930 -7.1% -15.2% 

Schweine 222 180 154 -14.4% -30.6% 

Legehennen 392 327 322 -1.5% -17.9% 

Mastpoulet 32 22 29 31.8% -9.4% 

Schafe 238 184 183 -0.5% -23.1% 

Ziegen 136 120 131 9.2% -3.7% 

Pferde 312 388 401 3.4% 28.5% 

Seit 2011 sind die Tierbestände bei den Arten Rindvieh, Schweine und Pferde leicht sinkend. Die 

Milchkühe haben um 6.6% abgenommen. Auch die übrigen Rindviehbestände nehmen leicht ab, 

der Anstieg im Jahr 2014 lässt sich durch die Anpassung des GVE-Faktors bei den Mutterkühen von 

0.8 GVE auf 1 GVE erklären. Bei den Schweinen sank der Bestand seit 2011 kontinuierlich um rund 

20% auf 26’071 Tiere, respektive 3'364 GVE. Auch der Pferdebestand ist seit 2011, auf Betrieben 

mit Direktzahlungsgrösse, um 6.2% auf 1'770 GVE gesunken. Der Bestand der Legehennen ist seit 

2014 tendenziell leicht sinkend. Im Gegensatz dazu ist der Mastpouletbestand seit 2011 um fast 

167 GVE auf 195’523 Tiere gestiegen.  
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Entwicklung der Nutztierbestände, Anzahl Tiere in GVE 

 
Abbildung 24: Die Entwicklung der Nutztierbestände (in GVE) zwischen 2011 und 2018 (Quelle: Agrardatenerhebung 

Kanton Solothurn). 

Verglichen mit den Zahlen von 2011 wird im Jahr 2018 mehr Geflügel (Legehennen und Mast-

poulets) gehalten. Die übrigen Tierkategorien nehmen tendenziell ab. Die Zunahme des Rindvieh-

bestandes in GVE erklärt sich durch die Anpassung des GVE-Wertes bei der Kategorie Mutterkühe. 

Auch bei den Equiden wurden die GVE-Werte im Jahr 2014 angepasst. 

Tabelle 23: Die Entwicklung der Nutztierbestände (Anzahl Tiere und Anzahl GVE) zwischen 2011 und 2018 (Quelle: Ag-

rardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Entwicklung der Nutztierbestände 

  2011 2014 2018 

Veränderung 

2014 – 2018 

Veränderung 

2011 - 2018 

Anzahl Tiere      

Rindvieh Milchkühe 16063 15643 15038 -3.9% -6.4% 

 Rindvieh (ohne Milchkühe) 28930 27948 27320 -2.3% -5.6% 

Schweine  32657 28721 26071 -9.2% -20.2% 

Geflügel Legehennen 37859 44205 43214 -2.2% 14.1% 

 Mastpoulets 178053 195550 195523 -0.01% 9.8% 

Schafe  8999 8174 7330 -10.3% -18.5% 

Ziegen  1318 1113 1308 17.5% -0.8% 

Pferde  3251 3056 3169 3.7% -2.5% 

Anzahl GVE      

Rindvieh Milchkühe 16066.4 15643.4 15006.1 -4.1% -6.6% 

 Rindvieh (ohne Milchkühe) 10981.1 11577.3 11360.5 -1.9% 3.5% 

Schweine  3965.5 3592.1 3364.1 -6.3% -15.2% 

Geflügel Legehennen 352.7 416.1 407.5 -2.1% 15.6% 

 Mastpoulets 712.8 782.2 879.9 12.5% 23.4% 

Schafe  825.6 820.7 843.3 2.8% 2.1% 

Ziegen  145.5 149.4 193.7 29.7% 33.2% 

Pferde  1886.3 1884.1 1770.3 -6% -6.1% 

Bei der Zusammensetzung des Nutztierbestandes ist seit 2011 keine markante Änderung feststell-

bar. Umgerechnet in GVE nimmt die Kategorie Rindvieh den grössten Anteil ein (Abbildung 25). 

Es folgen Schweine, Pferde und Geflügel und nach den Schafen macht die Ziege den geringsten 

Anteil aus.  
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Zusammensetzung des  Nutztierbestandes  nach GVE (2018) 

 
Abbildung 25: Die Zusammensetzung des Nutztierbestandes (in GVE) im Jahr 2018 (Quelle: Agrardatenerhebung Kanton 

Solothurn). 

Wird der Nutztierbestand nach Anzahl Tieren aufgeschlüsselt, überwiegen die Mastpoulets welche 

61.3% des Bestandes ausmachen. Es folgen die Legehennen (13.6%), Rindvieh (13.3%), Schweine 

(8.2%), Schafe (2.3%) und Pferde (1%). Die Ziegen machen mit 0.4% den kleinsten Anteil aus. 

Laut Bund ist die Milchwirtschaft der wichtigste landwirtschaftliche Sektor der Schweiz. Von 1'224 

Betrieben im Kanton Solothurn halten 2018 total 673 Betriebe Milchkühe. Das entspricht einem 

Anteil von 55%. Von diesen 673 Betrieben sind 57.5% in der Talzone angesiedelt. Die restlichen 

42.5% der milchviehhaltenden Betriebe verteilen sich auf die Hügel- und Bergzonen. Gemessen 

an der Anzahl Betriebe pro Zone nimmt der Anteil Milchviehbetriebe tendenziell zu, je höher die 

Zone. Während in der Talzone 53.5% der Betriebe Milchvieh halten, sind es in der Bergzone 1 

rund 63% der Betriebe und in der Bergzone 3 sogar rund 83%. Gegenteilig verhält sich die durch-

schnittliche Grösse des Bestandes. In der Bergzone 3 halten die Betriebe im Schnitt 14.1 GVE, dieser 

Schnitt steigt mit 18.9 GVE in der Bergzone 1 und 21 GVE in der Hügelzone auf 24.5 GVE in der 

Talzone an (Abbildung 26). 

Nutztiere in GVE pro Betrieb im Durchschnitt nach Zonen (2018) 

 
Abbildung 26: Die Zusammensetzung der Nutztierbestände je nach Zone (31 = Talzone, 41 = Hügelzone, 51 = Bergzone 

1, 52 = Bergzone 2, 53 = Bergzone 3. Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 
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Rund 76% aller Betriebe halten Rindvieh der Kategorien Mutterkühe, Rinder und Kälber wobei 

der Anteil je Zone auch hier steigt. In der Bergzone 2 halten 96 von 98 Betrieben Rindvieh und in 

der Bergzone 3 sind es alle Betriebe. Der durchschnittliche Bestand ist mit 18.7 GVE in der Bergzone 

3 höher als in der Talzone, in welcher im Schnitt 10.2 GVE pro Betrieb gehalten werden.  

Im Kanton Solothurn gibt es 154 Schweinehalter/Innen (Tabelle 24). Die Produktion von Schwei-

nefleisch findet hauptsächlich in der Talzone statt. Aber auch in der Bergzone 3 halten 5 von 12 

Betrieben Schweine. Das entspricht einem Anteil von 41.7%, während in der Tal- und Hügelzone 

rund 14% respektive 6% der Betriebe Schweine halten. Auch der durchschnittliche Bestand pro 

Betrieb ist im Talgebiet mit rund 29.5 GVE deutlich höher als im Berggebiet mit rund 1.6 bis 7 GVE. 

Es halten 322 Betriebe Legehennen, was rund 26.5% aller Betriebe entspricht. Der prozentuale 

Anteil der Betriebe mit Legehennen bewegt sich zwischen 16.7% in der Bergzone 3 und 31.9% in 

der Bergzone 1. Die durchschnittlichen Bestände variieren zwischen 1.5 GVE (Tal- und Bergzone 1) 

und 0.22 GVE (Bergzone 2).  

Tabelle 24: Die Tierhaltungen je Zone im Jahr 2018 (31 = Talzone, 41 = Hügelzone, 51 = Bergzone 1, 52 = Bergzone 2, 53 

= Bergzone 3. Quelle: Agrardatenerhebung Kanton Solothurn). 

Anzahl Betriebe mit Tierhaltungen pro Zone (2018) 
Zone Anzahl Be-

triebe pro 

Zone 

Milch-

kühe 

Mutterkühe, 

Rinder und 

Kälber 

Schweine Lege-

hennen 

Mast-

poulet 

Schafe Ziegen Pferde 

31 724 387 503 101 192 22 70 50 206 

41 208 100 157 13 43 2 51 23 68 

51 182 115 162 23 58 5 34 34 85 

52 98 61 96 12 27 0 28 21 38 

53 12 10 12 5 2 0 0 3 4 

Total 1224 673 930 154 322 29 183 131 401 
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4. Diskuss ion und Schlussfolgerungen 

4.1. Direktzahlungen 

Als zentrales Element der Agrarpolitik sind die Direktzahlungen 2014 auf eine neue Basis gestellt 

worden. Die Zahlungen werden, mit Ausnahme von BTS und RAUS, pro Flächeneinheit ausgerich-

tet. Auf die breite Palette von agrarpolitischen Zielen wurde mit der differenzierten Aufteilung 

der Allgemeinen Direktzahlungen reagiert. Verglichen mit den Jahren 2010 – 2013 erhielten die 

Solothurner Betriebe in den Jahren 2014 - 2018 jährlich rund CHF 2 Millionen weniger Direktzah-

lungen. Der Verlust war geringer als erwartet, wohl auch weil Betriebe im Berggebiet von der AP 

14 – 17 profitieren konnten. Erwartungsgemäss stiegen die Biodiversitätsbeiträge an. Die Förde-

rung der Biodiversität ist ein deutliches agrarpolitisches Bedürfnis, welches über die Direktzahlun-

gen berücksichtigt werden soll. Zwischen 2014 und 2018 haben sich die Direktzahlungsbeiträge 

relativ stabil entwickelt. Wie geplant reduzierten sich die Übergangsbeiträge jährlich. Auf der an-

deren Seite konnten unter anderem die Beiträge für Biodiversität, Produktionssysteme, Land-

schaftsqualität und Ressourceneffizienz gesteigert werden. Dass die Solothurner Landwirtschaft 

die rückläufigen Übergangsbeiträge - mit Beiträgen zur Förderung der Biodiversität und der Res-

sourceneffizienz -  zu kompensieren vermochten ist, erfreulich. 

Von der Integration der Tal- und Hügelzonen bei den Allgemeinen Hangbeiträgen im Jahr 2017 

profitierten auch die Landwirtschaftsbetriebe im Kanton Solothurn. Die Versorgungssicherheits-

beiträge sind leicht rückläufig. Hier deckt sich die Entwicklung mit dem generellen Rückgang von 

Betrieben und Tierhaltungen. Um den Basisbeitrag zu erhalten, muss ein Betrieb den Mindesttier-

besatz mit Raufutterverzehrern pro Hektare erreichen.  

4.1.1. Biodiversitätsförderflächen: Flächen, Vernetzung, Qualität 

Seit 2014 sind die Beiträge für Biodiversitätsförderflächen und deren Vernetzung laufend gestie-

gen. Der Anteil von 21.9% Biodiversitätsförderflächen an der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

überschreitet den minimal geforderten Anteil von 7% deutlich. Die Förderung der Biodiversität 

hat bei den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern Akzeptanz gefunden und wird oftmals mit 

einem gesamtheitlichen Betriebsansatz umgesetzt. Zwischen 2014 und 2018 hat die Anzahl Be-

triebe mit mehr als 50% Anteil BFF an der LN um 14 Betriebe zugenommen. Der Spezialisierung 

einzelner Betriebe auf die Bewirtschaftung von Biodiversitätsförderflächen steht das Amt für 

Landwirtschaft eher kritisch gegenüber. Diese Betriebe sind, im Gegensatz zu vielseitigen Betrie-

ben mit mehreren Betriebszweigen und unterschiedlichen Marktzugängen, weniger adaptiv bei 

ändernden Voraussetzungen. Die Anlage von qualitativ wertvollen Biodiversitätsförderflächen 

braucht Zeit und bei der Ausrichtung der Betriebsform auf BFF sollte abgeklärt werden, ob die 

kommende Generation diese Bewirtschaftungsweise weiterführen möchte. 

Im Rahmen der AP 14-17 wurde die Qualität der Biodiversitätsförderflächen deutlich gesteigert. 

Im Kanton Solothurn liegt der Anteil an BFF mit Qualitätsstufe II bei knapp 40 %. Wir gehen davon 

aus, das Bundesziel von 40 % Anteil im Jahr 2019 zu erreichen. Erfreulicherweise nimmt die Qua-

lität bei sämtlichen Typen von BFF zu. 

Etabliert haben sich seit Beginn der AP 14-17 auch die Vernetzungsprojekte. Die Betriebe nehmen 

an den Vernetzungsprojekten teil. Somit können die langfristig angelegten Biodiversitätsförder-

flächen der einzelnen Betriebe regional vernetzt werden. Dies ermöglicht die individuelle Förde-

rung von regionalspezifischen Arten. 

Auch mit erreichten bzw. beinahe erreichten Bundeszielen bezüglich Flächen mit Qualität (Pflan-

zenbestände und Strukturelemente) und Vernetzung, gilt es diese weiterhin zu fordern und zu 

fördern. Trotz deutlichem Interesse an der Biodiversitätsförderung durch die Politik und engagier-

ten Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter ist der Zustand der Biodiversität in der Schweiz kri-

tisch. Trotz der teilweise sehr grossen Ziellücken im Bereich Biodiversität und Umweltziele Land-

wirtschaft, kann erwähnt werden, dass auf den Betrieben im Bereich Biodiversitätsförderung be-

reits heute viel gemacht wird. Neben der finanziellen Stützung eines politischen Zieles, sollte die 
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Wertschätzung der Bevölkerung für die geleistete Arbeit gestärkt werden. Wir sehen die Informa-

tion der Bevölkerung als wichtiges Instrument zur Stärkung. (Wir wollen die Biodiversität erhalten 

und gelten dies finanziell ab. Die Landwirtschaft fördert die Biodiversität durch die lokal ange-

passte Bewirtschaftung und wird dafür bezahlt.)  

4.1.2. Landschaftsqualitätsbeiträge 

Nach der Einführung der Landschaftsqualitätsbeiträge 2014 wurden verschiedenste Massnahmen 

rasch umgesetzt. Dabei ist die Konzentration auf jene Massnahmen feststellbar, bei welchen die 

Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter grosse Flächenmeldungen machen und damit Beiträge 

generieren können. Einzelne Massnahmen wie beispielsweise die einzigartigen Kulturen, mit de-

nen eine grössere Kulturvielfalt und somit eine stärkere farbliche und strukturelle Diversität der 

Landschaft geschaffen werden sollte, konnten sich kaum etablieren. Die Entwicklung dieser Mas-

snahmen ist nicht zufriedenstellend. Mit diesen Massnahmen könnten die landschaftstypischen 

Bewirtschaftungsformen optimal gefördert werden. 

Nach der Überschreitung des Plafonds für die Landschaftsqualitätsbeiträge wurden diese linear 

gekürzt. Das System mit plafonierten Beiträgen wurde bereits bei Projektbeginn vorgestellt und 

hat sich etabliert. Mit den sinkenden Beitragsansätzen verlagert sich die Förderwirkung auf jene 

Massnahmen, welche der Betrieb mit geringem Aufwand erreichen kann. In der Folge wird die 

Entwicklung von strukturfördernden Massnahmen eher gehemmt. 

4.1.3. Produktionssystemprogramme 

Mit der Umstellung auf den biologischen Landbau suchen einzelne Bewirtschafterinnen und Be-

wirtschafter im Kanton Solothurn eine neue Herausforderung. Da sich die Biobeiträge im Rahmen 

der neuen Agrarpolitik nicht verändert haben, liegt der Grund für die Umstellung nicht bei den 

Direktzahlungen. Für die Umstellung der Betriebe haben die positiven Signale des gesamten Ag-

rarumfeldes, die Beratung und der Unternehmergeist der Bewirtschaftenden eine wichtige Rolle 

gespielt. 

Als bereits bekanntes Programm sind die Beiträge für extensive Produktion von Getreide, Sonnen-

blumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen, Lupinen und Raps (Extenso) in die AP 14-17 integriert wor-

den. Während die Beteiligung bei Getreide auf demselben Niveau geblieben ist, sind die Extenso-

Anbauflächen bei den Eiweisskulturen leicht angestiegen. Mit der aktuellen Beteiligung an dem 

Programm scheint das Potential bezüglich extensivem Anbau von Ackerkulturen weitgehend aus-

geschöpft. Die Betriebe steigen zwar in den Extenso-Anbau von Eiweisskulturen ein, die Beteili-

gung beim Getreide ist aber an die Anreize auf der Seite Markt (insbesondere IP-Suisse-Vermark-

tung) geknüpft. Hier wird die Push-Wirkung von weiterführenden Vermarktungsprogrammen 

deutlich sichtbar.  

Der Zuwachs in den ersten Jahren nach der Einführung des Programms graslandbasierte Milch- 

und Fleischproduktion (GMF), ist auf den Einstieg von jenen Betrieben zurückzuführen, für die 

GMF aufgrund der Betriebsstrukturen gut umsetzbar war. Die Umstellung auf GMF ist gerade für 

Milchwirtschaftsbetriebe nicht ganz einfach zu realisieren und erfolgt oft in der Kombination mit 

anderen Programmen, beispielsweise mit der Umstellung auf den biologischen Landbau. 

Auch die beiden Tierwohlprogramme «Besonders tierfreundliche Stallhaltung» (BTS) und «regel-

mässiger Auslauf ins Freie» (RAUS) wurden als bestehende Programme in die AP 14-17 integriert. 

Die Beteiligung ist auf dem erreichten Stand stehen geblieben. Die Betriebsentwicklung scheint in 

Sachen Tierwohl weitgehend ausgeschöpft. Der schrittweise Einstieg in die Programme mit zusätz-

lichen Tierkategorien ist nicht feststellbar, wie die Verteilung der nach RAUS gehaltenen Tierka-

tegorien zeigt. Für die Beteiligung an den Programmen besteht eine grössere Abhängigkeit von 

der jeweiligen Betriebsstruktur als ursprünglich vermutet.  
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Mit dem Ressourcenprogramm Humus hat der Kanton Solothurn ein Ressourcenprojekt (nach Art. 

77a/b LwG) entwickelt, das den Humusaufbau auf den Flächen fördert, die aufgrund der Be-

triebsausrichtung am stärksten vom Humusabbau betroffen sind. Das Projekt ist aufgrund der Ein-

stiegslimiten stark auf produzierende Ackerbaubetriebe zugeschnitten. Dennoch hat das Projekt 

bei den Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter Anklang gefunden. Rund ¼ aller teilnahmebe-

rechtigten Betriebe haben im ersten Projektjahr an dem Ressourcenprojekt teilgenommen. Ein 

Förderprogramm, das vertieftes Wissen im eigenen Produktionszweig bringt, scheint attraktiv zu 

sein. 

4.2. Umsetzung im Agrarv ollzug 

Die Komplexität der Massnahmen und Förderprogramme führt dazu, dass die Teilnahme fokus-

siert auf die Beitragszahlung und nicht auf eine Zielerreichung erfolgt. Damit stellt sich das Prob-

lem, dass nicht eine kontinuierliche Verbesserung bzw. Weiterentwicklung erfolgt, sondern ein 

selektives Abholen möglicher Beiträge. 

4.3. Strukturwandel 

Die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe ist weiterhin rückläufig. Gleichzeitig lässt sich die Ent-

wicklung zu grösseren Betriebsstrukturen beobachten. Aufgegeben werden auch die kleinen, ar-

beitsintensiven Tierhaltungen. Trotz starker Abnahme der tierhaltenden Betriebe bleiben die Tier-

bestände in GVE über den ganzen Kanton gerechnet relativ konstant. Die Betriebsvergrösserun-

gen haben also auch nicht zu einer Erhöhung des Gesamttierbestandes im Kanton geführt.  

4.3.1. Landwirtschaftliche Nutzfläche 

Die Landwirtschaftliche Nutzfläche hat im Beobachtungszeitraum um 4% abgenommen. Im glei-

chen Zeitraum wurden kaum Flächen in die Bauzone eingezont. Die Abnahme ist also durch Über-

bauung bestehender landwirtschaftlich genutzter Bauzonen, aber auch durch die Beanspruchung 

von Flächen durch Freizeitlandwirtschaft ohne Direktzahlungen zu begründen. Landwirtschaftlich 

genutzte Bauzonen zählen zur Landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn diese zusammenhängend 

bewirtschaftet grösser als 25 Aren sind und vor 2014 als Bauland eingezont wurden. 

4.3.2. Offene Ackerfläche 

Während die landwirtschaftliche Nutzfläche abgenommen hat, ist die offene Ackerfläche prak-

tisch unverändert geblieben. Der Zuschlag für offene Ackerfläche in Kombination mit den Einzel-

kulturbeiträgen tragen mit ihrer stützenden Wirkung dazu bei. 

4.4. Fokus  Nachhaltigkeit und Ausblick 

Mit der Vernehmlassung zur AP 22+ rückt der Bund zwei für ihn wichtige Themen in den Vorder-
grund: Die Produktion von Lebensmittel und Leistungen soll effizient und nachhaltig gestaltet 
werden. Dabei soll die nachhaltige Produktion weiterhin mit verschiedenen Programmen geför-
dert werden. Auf der anderen Seite werden die Anforderungen an den ökologischen Leistungs-
nachweis verschärft. Der Terminus «Natürliche Ressourcen nutzen und schützen» wird dabei den 
beiden wirtschaftlich geprägten Anliegen «unternehmerische Entfaltung der Betriebe» und dem 
Erfolg auf den «Märkten im In- und Ausland» gegenübergestellt.  

Mit Blick in die Zukunft stellen sich weiterhin die Fragen: 

- In welche Bereiche investieren die Betriebe? 

- Wie verändern sich die Betriebe und deren Ausrichtung auf die Ökologie?  


